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1 ALLGEMEINE HINWEISE UND 
BESTIMMUNGEN

Grundlage für die Projektförderung aus Mit-
teln des Waldklimafonds ist die Förderricht-
linie des Waldklimafonds (WKF)1 (nach-
folgend kurz „Förderrichtlinie“ genannt) 
des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, nu-
kleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
(BMUV).

Zeitlich und inhaltlich abgegrenzte Vorhaben 
(Projektförderung) können durch einen nicht 
rückzahlbaren Zuschuss (in der Regel als 
Zuwendung) gefördert werden. Ein Rechts-
anspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Der Zuwendungsgeber ent-
scheidet auf Grund seines pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

Zuwendungsempfänger kann eine natürli-
che oder eine juristische Person des Privat- 
oder öffentlichen Rechts, ein nach Bundes-
waldgesetz anerkannter forstwirtschaftlicher 
Zusammenschluss oder eine Personenver-
einigung sein, die eine Niederlassung in der 
Bundesrepublik Deutschland hat.

Nicht gefördert werden Antragsteller,
• bei denen es sich um Unternehmen in

Schwierigkeiten gemäß Artikel 1 Absatz
4 der Verordnung (EU) Nr. 651/20142

der Kommission vom 17. Juni 2014 zur
Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Gruppen von Beihilfen mit dem Bin-
nenmarkt in Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AGVO)
oder gemäß Artikel 1 Absatz 6 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 702/20143 der Kom-
mission vom 25. Juni 2014 zur Feststel-
lung der Vereinbarkeit bestimmter Arten
von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor
und in ländlichen Gebieten mit dem Bin-
nenmarkt in Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (Agrar-
freistellungsVO) handelt,

• über deren Vermögen ein Insolvenzver-
fahren beantragt oder eröffnet worden
ist. Dasselbe gilt für Antragsteller und, so-
fern der Antragsteller eine juristische Per-
son ist, für den Inhaber der juristischen
Person, die eine eidesstattliche Versi-

1 Bekanntmachung Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau des CO2-Minderungs- 
potenzials von Wald und Holz sowie zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel  
(Förderrichtlinie Waldklimafonds), 20. März 2017 
www.waldklimafonds.de/foerderrichtlinie

2 ABl. L187 vom 26.06.2014
3 ABl. L193 vom 01.07.2014

http://www.waldklimafonds.de/foerderrichtlinie
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cherung nach § 807 Zivilprozessordnung 
(ZPO) oder § 284 Abgabenordung (AO) 
abgegeben haben oder zu deren Abgabe 
verpflichtet sind oder

• die einer Rückforderung auf Grund einer
Rückforderungsanordnung auf Grund
eines früheren Beschlusses der Europäi-
schen Kommission zur Feststellung der
Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit
einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt nicht
Folge geleistet haben.

Voraussetzungen für eine Förderung sind 
u. a., dass
• das Vorhaben den Zielsetzungen der För-

derrichtlinie des WKF entspricht, 
• an der Durchführung des Projektes ein er-

hebliches Bundesinteresse besteht,
• der Antragsteller über die notwendige

Qualifikation und eine ausreichende
personelle und materielle Kapazität zur
Durchführung der Arbeiten verfügt,

• die wirtschaftlichen Verhältnisse geord-
net sind und die Verwendung der Bun-
desmittel ordnungsgemäß nachgewiesen 
werden kann,

• die Gesamtfinanzierung des Vorhabens
gesichert ist,

• mit dem Vorhaben noch nicht begonnen
wurde,

• die Vorhaben in der Bundesrepublik
Deutschland durchgeführt werden,4

• die im Vorhaben gewonnenen Ergebnisse 
innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums und der Schweiz verwertbar sind.

Der Bund gewährt nach Maßgabe der För-
derrichtlinie und der allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften (VV-BHO) zu §§ 23, 44 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie nach 
den Vorgaben und Hinweisen der veröffent-
lichten Bekanntmachungen im Rahmen der 
Förderrichtlinie Zuwendungen für Maßnah-
men nach Ziffer 2 (Schwerpunkte) der För-
derrichtlinie.

Derzeit kann die Laufzeit eines Vorhabens 
maximal fünf Jahre betragen.

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nach-
weis und die Prüfung der Verwendung und 
die ggf. erforderliche Aufhebung des Bewil-
ligungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die §§ 23, 
44 BHO, die hierzu erlassenen Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften sowie die §§ 48 bis 
49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG).

Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 
100 BHO zur Prüfung berechtigt. Im Zu-
wendungsbescheid kann darüber hinaus 
geregelt werden, dass der Zuwendungsemp-
fänger bei Vor-Ort-Prüfungen weiterer Stellen 
mitzuwirken hat.

Im Rahmen der Antragstellung gemachte 
Angaben sind subventionserheblich im Sin-
ne des § 264 Strafgesetzbuch. Nach dieser 
Vorschrift kann bestraft werden, wer einem 

4 Die Durchführung sachlich gebotener Maßnahmen im Ausland ist bei grenzübergreifenden Projekten möglich, 
soweit der Schwerpunkt des Projekts in Deutschland liegt und die Maßnahmen im Ausland sachlich und finanziell 
von deutlich untergeordneter Bedeutung sind.
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Subventionsgeber über subventionserheb-
liche Tatsachen für sich oder einen anderen 
unrichtige oder unvollständige Angaben 
macht, die für ihn oder den anderen vorteil-
haft sind (Subventionsbetrug). Änderungen 
hinsichtlich gemachter Angaben sind dem 
Projektträger unverzüglich mitzuteilen.

Zuwendungen auf Basis der Förderrichtlinie, 
die im Sinne des Artikels 107 AEUV als Bei-
hilfe anzusehen sind, werden auf Basis ent-
sprechend notifizierter oder angemeldeter 
Beihilferegelungen gewährt (Erläuterungen 
siehe Abschnitt 7.1). Die Förderung im Rah-
men der Förderrichtlinie ist demnach mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der An-
meldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV)5 freigestellt.

5 ABl Nr. C 115 vom 9. Mai 2008, Seite 47  
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=DE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=DE
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2 FÖRDERVERFAHREN

Die Projektförderung im Rahmen der Förder-
richtlinie erfolgt über den Projektträger, die 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
e. V. (FNR)6. Aufgaben des Projektträgers
sind in diesem Rahmen
• die Beratung von Interessenten, Projekt-

skizzeneinreichern und Antragstellern, 
• die verfahrensmäßige und fachliche 

Bearbeitung von Projektskizzen und 
Projektanträgen sowie die Vorlage der 
Bewertung zur Entscheidung durch die 
federführenden Bundesressorts BMEL 
und BMUV, 

• die Bewilligung von Zuwendungen und 
Zuweisungen für Vorhaben sowie der 
Abschluss von Verträgen im Auftrag von 
BMEL und BMUV, 

• die fachliche und administrative Beglei-
tung von Projekten.

Die Projektförderung erfolgt in der Regel im 
Wege der direkten Projektförderung und in 
Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen. 
Die Bemessung erfolgt auf Ausgaben- oder 
Kostenbasis.

Das Förderverfahren ist zweistufig. Die 
Antragstellung umfasst die
• Projektskizze (erste Stufe) und den
• Projektantrag (zweite Stufe).

Projektskizzen können zu den fünf in der 
Förderrichtlinie aufgeführten Förderschwer-
punkten eingereicht werden.

BMEL und BMUV behalten sich vor, die 
fünf genannten Schwerpunkte durch Aufrufe 
und Bekanntmachungen zu ergänzen 
bzw. zu konkretisieren.

Eine erste Kontaktaufnahme mit der FNR 
vor Einreichung einer Projektskizze ist zu 
empfehlen.

Alle Unterlagen im Rahmen der Projekt- 
förderung sind in Deutsch vorzulegen.

Die Einreichung von Skizzen und Anträgen 
erfolgt grundsätzlich über das elektronische 
Online-Formularsystem für Anträge, Ange-
bote und Skizzen (easy-Online)7. Easy-On-
line ist ein Internetportal (Abbildung 1) zum 
Ausfüllen und Ausdrucken der Formulare für 
Fördermittel des Bundes.

Über die Nutzung von easy-Online und die 
einzureichenden Unterlagen zur Antrag-
stellung informiert das Merkblatt für das 
Internetportal easy-Online im Anhang. Das 
Einreichen von Projektskizzen und Projektan-
trägen ist nur über easy-Online möglich, d. h. 

6 www.fnr.de 
7 Förderportal des Bundes, elektronische Online-Antragssystem (easy-Online) 

foerderportal.bund.de/easyonline

http://www.fnr.de
http://foerderportal.bund.de/easyonline
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Abb. 1: easy-Online Portal

in Kombination von easy-Online-Formular 
und entweder elektronisch signierter Einrei-
chung oder schriftlicher Einsendung der/des 
vorher online eingereichten Projektskizze/ 
Projektantrages.

Über die einzelnen Schritte der Antragstel-
lung und des Bewilligungsverfahrens infor-
miert das Ablaufschema für Förderungen 
(Abbildung 2).

Projektskizzen und Projektanträge sind 
generell an den Projektträger (FNR) zu 
richten.
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Abb. 2: Ablaufschema für Förderungen 

ANTRAGSTELLER
STEUERUNGSGRUPPE WKF

BMEL/BMUV
PROJEKTTRÄGER

Prüfung der Förder
würdigkeit und der 
Erfolgsaussichten, 
ggf. externe Begut
achtung

ggf. Kontakt mit 
Antragsteller

Formulierung 
einer Vorhabens
beschreibung

ggf. Ergänzung  
der Skizze

Projektskizze
Bewertung der 
Projektskizze

Aufforderung(en) zur  
Antragstellung

Bewertung des  
Projektantrags

Projektantrag

Bewilligung durch 
den Projektträger

Projektbeginn

Fachliche und 
administrative 
Prüfung

ggf. Kontakt mit 
Antragsteller

Ausarbeitung  
des Antrags  
und Ausfüllen  
der Antrags 
formulare

ggf. Ergänzung  
des Antrags

Prüfung u. Zustimmung 
Steuerungsgruppe WKF

Prüfung u. Zustimmung 
Steuerungsgruppe WKF
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3 PROJEKTSKIZZE – 
FÖRDERVERFAHREN FÜR DIE ERSTE STUFE

Zunächst ist bei der FNR6 eine aussagekräf-
tige Projektskizze über das Internetportal 
easy-Online7 einzureichen. Über die Nutzung 
von easy-Online informiert das Merkblatt 
für das Internetportal easy-Online im An-
hang.

Die Projektskizze umfasst:
1. easy-Skizze

 – Mit Unterstützung des Formularmo- 
duls Skizze (SKI) im Internetportal 
easy-Online (siehe nachfolgendes Info-
bild) ist das „Projektblatt zur Skizze“ zu
erstellen.

– BMEL, BMUV und FNR behalten sich vor, 
in die Bewertung der Projektskizze ex-
terne Gutachter einzubeziehen. Die
Gutachter werden selbstverständlich
zur vertraulichen Behandlung der von
Ihnen eingereichten Unterlagen ver-
pflichtet. Mit der Projektskizze ist die
Zustimmung zur Begutachtung zu er-
klären und hierzu das entsprechende
Formularfeld im Modul Skizze (SKI) an-
zukreuzen.

Abb. 3: Skizzeneingabe in easy-Online
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2. Vorhabenbeschreibung
 – Die Vorhabenbeschreibung ist im For-
mularmodul Skizze (SKI) des Internet-
portals easy-Online als Anhang hoch-
zuladen.

 – Eine aussagekräftige Vorhabenbe-
schreibung ist notwendig, damit ge-
prüft werden kann, ob das Vorhaben
förderungswürdig ist, an seiner Durch-
führung ein erhebliches Bundesinte-
resse besteht und inwieweit ein An-
reizeffekt und die Notwendigkeit der
Zuwendung bestehen. 

 – Die Vorhabenbeschreibung sollte der
Gliederung im Merkblatt für die Vor-
habenbeschreibung (siehe Anhang)
folgen.

 – Für die Auswahl der Bemessungs-
grundlage (Ausgaben oder Kosten) für
die Finanzplanung/Vorkalkulation und
die Förderquote sind die Ausführungen 
in den folgende Kapiteln zu beachten:
 » Kapitel 5 Zuwendungsarten
 » Kapitel 7 Intensität der Projektför-

derung (Beihilfeintensität, Förder-
quote)

Die Unterlagen sollten möglichst selbsterklä-
rend sein und eine Beurteilung ohne weitere 
Informationen sowie Recherchen seitens des 
Projektträgers zulassen. Es steht den Antrag-
stellern frei, weitere Angaben anzufügen, die 
ihrer Auffassung nach für eine Beurteilung 
von Bedeutung sind.

Auf Grundlage der Projektskizzen werden auf 
Vorschlag des Projektträgers durch die 
für den WKF federführenden Ressorts 
BMUV und BMEL die förderwürdigen 
Projekte ausgewählt, die anschließend für 
die zweite Stufe zur Einreichung eines 
förmlichen Projektantrages aufgefordert 
werden. Die Skizzen werden am Maßstab 
der in Kapitel 1 Allgemeine Hinweise und 
Bestimmungen genannten 
Voraussetzungen für eine Förderung 
geprüft.

Aus der positiven Bewertung einer 
Projektskizze kann kein Rechtsanspruch 
auf Ge-währung einer Zuwendung 
abgeleitet werden. 
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Die Einreicher von in der ersten Stufe als för-
derwürdig ausgewählten Projektskizzen wer-
den durch die FNR6 schriftlich zur förmlichen 
Antragstellung aufgefordert. Der Antrag ist 
über das Internetportal easy-Online7 einzu-
reichen. Über die Nutzung von easy-Online 
informiert das Merkblatt für das Internetpor-
tal easy-Online im Anhang.

Der Projektantrag umfasst:
1. easy-Antrag

– Mit Unterstützung des Formularmo-
duls Antrag (AZA, AZK, AZV) im Inter-
netportal easy-Online (siehe nach-
folgendes Infobild) ist der „Antrag auf
Gewährung einer Bundeszuwendung“
bzw. „Antrag auf Zuweisung“ zu er-
stellen.

2. Vorhabenbeschreibung
 – Die Vorhabenbeschreibung ist im For-
mularmodul Antrag (AZA, AZK, AZV)
des Internetportals easy-Online als 
Anhang hochzuladen.

4 PROJEKTANTRAG – 
FÖRDERVERFAHREN FÜR DIE ZWEITE STUFE

 – Eine aussagekräftige Vorhabenbe-
schreibung ist notwendig, damit ge-
prüft werden kann, ob das Vorhaben
förderungswürdig ist, an seiner Durch-
führung ein erhebliches Bundesinte-
resse besteht und inwieweit ein An-
reizeffekt und die Notwendigkeit der
Zuwendung bestehen sowie welche
Änderungen sich zur Projektskizze er-
geben haben.

 – Die Vorhabenbeschreibung sollte der
Gliederung im Merkblatt für die Vor-
habenbeschreibung (siehe Anhang)
folgen.

 – Für die Auswahl der Bemessungs-
grundlage (Ausgaben oder Kosten) für
die Finanzplanung/Vorkalkulation und
die Förderquote sind die Ausführungen 
in den folgende Kapiteln zu beachten:
 » Kapitel 5 Zuwendungsarten
 » Kapitel 7 Intensität der Projektför-

derung (Beihilfeintensität, Förder-
quote)

Abb. 4: Antragseingabe in easy-Online
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3. Erklärung zur Subventionsrelevanz
 – Nach den geltenden Vorschriften ist
die FNR gehalten, vor Bewilligung einer 
Zuwendung bei allen Antragstellern die 
Zusicherung einzuholen („Erklärung
zur Subventionsrelevanz“), dass ihnen
die subventionserheblichen Tatsachen 
und die Strafbarkeit eines Subven-
tionsbetrugs nach § 264 des Strafge-
setzbuches bekannt sind. 

 – Weitere Informationen hierzu und
welche Unterlagen beizubringen sind,
werden dem Antragsteller bei der Auf-
forderung zur Antragstellung nach po-
sitiver Bewertung einer Projektskizze
mitgeteilt.

4. Bonitätsunterlagen
 – Juristische Personen des Privatrechts,
Personengesellschaften und natürliche 
Personen haben bei einem erstmali-
gen Antrag im Bereich Waldklimafonds 
und auf Verlangen auch bei weiteren
Anträgen stets Bonitätsunterlagen bei-
zufügen.

 – Welche Unterlagen beizubringen sind,
wird dem Antragsteller bei der Auffor-
derung zur Antragstellung nach posi-
tiver Bewertung einer Projektskizze
mitgeteilt.

5. Formblätter/Erklärungen/
Erläuterungen

 – Antragsteller haben bei einem erst-
maligen Antrag im Bereich Waldkli-
mafonds und auf Verlangen auch bei
weiteren Anträgen ggf. folgende Form-
blätter beizufügen: 

 » Formblatt „Nichtwirtschaftliche
Tätigkeit“

 » Formblatt „KMU und Mittelstand“
 – Aufgrund der Prüfung der Projektskizze 
sind ggf. zusätzliche Erklärungen/Er-
läuterungen beizubringen.

 – Welche Formblätter/Erklärungen/Er-
läuterungen im Einzelfall beizubringen
sind, wird dem Antragsteller bei der
Aufforderung zur Antragstellung nach
positiver Bewertung einer Projektskiz-
ze mitgeteilt.

Bei der Ausarbeitung der Anträge und der 
einzureichenden Unterlagen sind – neben 
den generellen Hinweisen (siehe Kapitel 1 
und Kapitel 8) – die Auflagen und Anlagen 
zu beachten, die mit der Aufforderung zur 
Antragstellung an den Antragsteller versandt 
werden.

Die Unterlagen müssen selbsterklärend sein 
und eine Beurteilung ohne weitere Informa-
tionen sowie Recherchen zulassen.

Die Förderung ist abhängig vom positiven 
Ausgang der Antragsprüfung. BMEL 
und BMUV sowie der Projektträger 
behalten sich vor, in die Bewertung des 
Projektantrages externe Gutachter 
einzubeziehen. Die Gutachter werden 
dabei selbstverständlich zur vertraulichen 
Behandlung der von Ihnen ein-gereichten 
Unterlagen verpflichtet.

Aus der Vorlage eines Projektantrages 
kön-nen keine Rechtsansprüche und 
insbesondere kein Anspruch auf Förderung 
abgeleitet werden.
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5 ZUWENDUNGSARTEN

Die Projektförderung wird im Regelfall als 
nicht rückzahlbarer Zuschuss für einzelne 
zeitlich und inhaltlich abgegrenzte Vorhaben 
gewährt.

Die Förderung setzt in der Regel eine ange-
messene Eigenbeteiligung des Zuwendungs-
empfängers voraus. Eine Eigenbeteiligung, 
bezogen auf die Gesamtaufwendungen 
eines Vorhabens (zuwendungsfähige Ausga-
ben/Kosten), kann sowohl aus Eigenleistun-
gen (Sachleistungen, Personal, Infrastruktur 
oder eigene Finanzmittel) als auch aus Leis-
tungen Dritter (Sachleistungen oder Barmit-
tel) bestehen.

Bei Zuschüssen, die als Beihilfen i. S. von 
Artikel 107 AEUV5 gelten, ist grundsätz-
lich eine Eigenbeteiligung nachzuweisen. 
Die Bemessung der Förderquote erfolgt für 
Projekte, die durch Unternehmen durch-
geführt werden oder dem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb von Einrichtungen zuzu-
rechnen sind, entsprechend den für die 
Schwerpunkte der Förderrichtlinie gültigen 
beihilferechtlichen Vorschriften. Einzel-
heiten zu den Beihilfeintensitäten und den 
Förderquoten sind in Kapitel 7 Intensität der 
Projektförderung (Beihilfeintensität Förder-
quote) erläutert.

8 Die Projektförderung von Einrichtungen innerhalb der Bundesverwaltung erfolgt nicht in Form von Zuwendungen, 
sondern durch Zuweisungen. Das beantragte Projekt darf zudem nicht aus Mitteln der institutionellen Förderung 
abgedeckt sein und darf nicht in der, der institutionellen Förderung zu Grunde liegenden, Forschungsplanung 
erfasst sein.

Die Projektförderung wird in der Regel als 
Zuwendung gewährt. Folgende Zuwen-
dungsarten werden unterschieden:
• Zuwendungen auf Kostenbasis und
• Zuwendungen auf Ausgabenbasis

Hinsichtlich der Zuwendungsempfänger und 
der Fördervoraussetzungen sind die in Kapi-
tel 1 Allgemeine Hinweise und Bestimmun-
gen genannten Ausführungen zu beachten.

Über eine Förderung mittels Zuwendungen 
hinaus besteht die Möglichkeit, Projekte 
durch Aufträge und Zuweisungen zu finan-
zieren:

Aufträge: Für Arbeiten im Bereich Waldkli-
mafonds können durch die 
federführenden Bundesressorts BMEL und 
BMUV sowie nachfolgend durch den 
Projektträger Aufträge unter Beachtung 
der einschlägigen vergaberechtlichen 
Regelungen vergeben werden.

Zuweisungen: Zur Bundesverwaltung 
gehörende Einrichtungen können 
Zuweisungen (auf Basis § 9 BHO) erhalten.8 
Die Bedingungen für Zuwendungen sind 
auf die Finanzierungsmöglichkeit 
„Zuweisung“ sinngemäß zu übertragen.
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5.1 Zuwendungen auf 
Ausgabenbasis/ 
Zuweisungen

Die Gewährung von Zuwendungen bzw. Zu-
weisungen zur Deckung der zuwendungs-
fähigen Ausgaben setzt in der Regel eine 
angemessene Eigenbeteiligung des Zuwen-
dungsempfängers voraus. Finanziert werden 
nur die zusätzlich erforderlichen Ausgaben, 
ausnahmsweise und in besonders begrün-
deten Fällen (zur Bundesverwaltung gehö-
rende Einrichtungen, Hochschulen, usw.) 
bis zur Höhe von 100 %, soweit Eigen- und 
Drittmittel nicht zur Verfügung stehen. Auf 
die Ausführungen im Kapitel 7 Intensität der 
Projektförderung (Beihilfeintensität Förder-
quote) wird verwiesen.

Die Eigenbeteiligung, bezogen auf die Ge-
samtaufwendungen eines Vorhabens (zu-
wendungsfähige Ausgaben), kann sowohl 
aus Eigenleistungen (Sachleistungen, wie 
z. B. Stammpersonal, Infrastruktur oder eige-
ne Finanzmittel) als auch Leistungen Drit-
ter (Sachleistungen oder Barmittel) sowie
sonstige mit dem Vorhaben unmittelbar im
Zusammenhang stehenden Einnahmen (z. B.
Investitionszulagen für vorhabenspezifische
Anlagen, Erlöse aus im Vorhaben beschaff-
ten oder entwickelten Gegenständen) be-
stehen.

Für die Beantragung von Zuwendungen auf 
Ausgabenbasis ist das Antragsformular AZA 
(„Antrag auf Zuwendung auf Ausgabenba-
sis“) zu verwenden. Die Fördermodalitäten 
sind durch die
• Nebenbestimmungen für Zuwendun-

gen auf Ausgabenbasis zur Projektför-
derung (NABF) und die

• Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 
Ausgabenbasis (AZA, AZK, AZV)

geregelt.

Für die Beantragung von Zuweisungen ist das 
Antragsformular AZV („Antrag für eine Zu-
weisung/Verwaltungsvereinbarung auf 
Ausgabenbasis“) zu verwenden.

Zuwendungsfähig sind in der Regel die Aus-
gaben für 
• zusätzlich projektspezifisch benötigtes

Personal,
• vorhabenspezifische, notwendige wissen-

schaftliche externe Beratung,
• Verbrauchsmaterial und Geschäftsbedarf,
• vorhabenspezifische Reisemittel,
• Gegenstände bis zu 410 € im Einzelfall,
• Gegenstände und andere Investitionen

von mehr als 410 € im Einzelfall,
• Vergabe von FuE-Aufträgen an Dritte,
• sonstige Ausgaben (z. B. Mieten für Ar-

beitsräume bzw. für Geräte).

In den Finanzierungsplänen können grund-
sätzlich nur vorhabenbezogene Ausgaben 
angesetzt werden, die innerhalb der vorge-
sehenen Laufzeit des Vorhabens verursacht 
werden. Die zur Durchführung des Vorhabens 
notwendigen Ausgaben sind unter Berück-
sichtigung der zur Verfügung stehenden Da-
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ten, Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig zu 
ermitteln. Es sind schlüssige und vollständi-
ge Erläuterungen zum Finanzierungsplan zu 
geben, insbesondere zu Berechnungsgrund-
lagen und Mengenansätzen. Personalaus-
gaben sind nicht zuwendungsfähig, soweit 
sie durch Dritte aus öffentlichen Haushalten 
gedeckt sind. Sonstige über- und außertarifli-
che Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 
Ausgaben für Honorare an hauptberufliche 
Mitarbeiter/innen des Antragstellers sind 
grundsätzlich nicht zuwendungsfähig.

Gegenstände und andere Investitionen, die 
der Grundausstattung eines Antragstellers 
zuzurechnen sind, sind nicht zuwendungs-
fähig und können damit nicht im Finanzie-
rungsplan angesetzt werden. Ausgaben, die 
vor der bzw. durch die Antragstellung entste-
hen, können nicht berücksichtigt werden. 

Ist beabsichtigt, FuE-Arbeiten im Rahmen von 
Einzelaufträgen bei Dritten durchführen zu 
lassen, sind die Ausführungen der NABF und 
der AZA-Richtlinien zu berücksichtigen. 

Umsatzsteuer für Lieferungen und sonsti-
ge Leistungen Dritter gehören nur dann zu 
den erstattungsfähigen Ausgaben, wenn Sie 
nicht zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG 
berechtigt sind.

Eine Projektpauschale ergänzend zu den 
zuwendungsfähigen Ausgaben wird nicht 
gewährt.

9 Förderportal des Bundes, Formularschrank 
foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmelv

Die v. g. Bestimmungen, Richtlinien für 
Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis 
und weiterführende Hinweise finden sich 
Online im Formularschrank des BMEL.9

5.2 Zuwendungen auf 
Kostenbasis

Vorbemerkung: Nach BHO stellt die Ge-
währung einer Zuwendung auf Kosten-
basis die Ausnahme dar, nicht die Regel. 
Die Abrechnung einer Zuwendung auf 
Kostenbasis setzt voraus, dass bei Unter-
nehmen nachweislich Gemeinkosten in 
relevanter Höhe anfallen. Bei Kleinst- und 
Kleinunternehmen ist dies in der Regel 
nicht der Fall, so dass die Entscheidung 
zur Förderung auf Kostenbasis Gegen-
stand einer Einzelfallprüfung ist.

Zuwendungen können anstatt zur Deckung 
der zuwendungsfähigen Ausgaben zur De-
ckung der zuwendungsfähigen Kosten des 
Zuwendungsempfängers bewilligt werden, 
wenn eine Bemessung der Zuwendung nach 
Ausgaben im Hinblick auf die Verrechnung 
von Gemeinkosten einschließlich kalkula-
torischer Kosten nicht sinnvoll ist. Dies liegt 
insbesondere vor, wenn Zuwendungen an 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
gewährt werden. Sinngemäß kann diese wei-
tere Voraussetzung aber auch bei anderen 
Antragstellern als erfüllt bewertet werden, 
deren Betriebs- und Investitionshaushalt 

http://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmelv
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(Grundhaushalt) insgesamt nicht oder nicht 
überwiegend öffentlich grundfinanziert ist, 
sondern die vom Markt leben und sich daher 
auch bei der Einwerbung von Drittmitteln wie 
ein gewerbliches Unternehmen verhalten 
müssen, um für die existenzielle Absicherung 
als Institution Vorsorge zu treffen. Vorausset-
zung hierfür ist das Vorliegen eines geordne-
ten Rechnungswesens i. S. der Nr. 2 PreisLS10.
In jedem Fall muss der Zuwendungsempfän-
ger in der Lage sein, die geltend gemachten 
Kosten anhand einer doppelten Buchführung 
zu ermitteln und nachzuweisen.

Die Selbstkosten sind unter Beachtung der 
aktuell geltenden Fassung der PreisLS10 zu 
ermitteln, soweit durch den Zuwendungsbe-
scheid und die Nebenbestimmungen nicht 
etwas anderes vorgeschrieben oder zugelas-
sen worden ist. Es dürfen nur solche Selbst-
kosten verrechnet werden, die durch das 
Vorhaben verursacht und bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung im Bewilligungszeitraum 
entstanden und angemessen sind. Dies ist 
entsprechend nachzuweisen.

Verfügt der Antragsteller nicht über ein ge-
ordnetes Rechnungswesen im Sinne der 
Nr. 2 PreisLS und ist er nicht in der Lage, 
die geltend gemachten Kosten anhand der 
kaufmännischen Buchführung zu ermitteln 
und nachzuweisen, so wird die Zuwendung 
nach den nicht vermögenswirksamen Aus-
gaben abgerechnet, die der ZE nachweisen 
muss, zuzüglich 5 % zur Abgeltung der Ge-
meinkosten. Dies gilt nur für Ausgaben, die 

im Bewilligungszeitraum verursacht und dem 
Vorhaben als wirtschaftlich angemessen zu-
zurechnen sind (für die Zuwendungsart Aus-
gaben vgl. Kapitel 5.1 Zuwendungen auf Aus-
gabenbasis/Zuweisungen). 

Bei Zuwendungen auf Kostenbasis beträgt 
die Förderung in der Regel maximal 50 % 
der unmittelbar durch das Vorhaben verur-
sachten, nachgewiesenen und anerkannten 
Selbstkosten. Auf die Ausführungen im Kapi-
tel 7 Intensität der Projektförderung (Beihilfe-
intensität Förderquote) wird verwiesen.

Für die Beantragung von Zuwendungen auf 
Kostenbasis ist das Antragsformular AZK 
(„Antrag auf Zuwendung auf Kostenba-
sis“) zu verwenden. Die Fördermodalitäten 
sind durch 
• Nebenbestimmungen für Zuwendun-

gen auf Kostenbasis an gewerbliche 
Unternehmen für Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben (NKBF 2017) und 
die

• Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 
Kostenbasis von Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft (AZK) sowie das 

• Merkblatt zur Vorkalkulation für Zu-
wendungen auf Kostenbasis

geregelt. 

Zuwendungsfähige, vorhabenbedingte 
Selbstkosten sind im Wesentlichen
• Personalkosten,
• Materialkosten,
• Reisekosten,

10 PreisLS – Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53) 
www.gesetze-im-internet.de/preisls/BJNR524400953.html

http://www.gesetze-im-internet.de/preisls/BJNR524400953.html


18

• Abschreibungen auf vorhabenspezifische
Anlagen,

• Abschreibungen auf sonstige genutzte
Anlagen des Forschungs- und Entwick-
lungsbereichs (FE),

• FE-Fremdleistungen,
• sonstige unmittelbare Vorhabenkosten

(z. B. Dienstleistungen durch Dritte [so-
weit nicht FE-Fremdleistungen], externe
Gutachten),

• Kosten innerbetrieblicher Leistungen (z. B. 
Rechner[benutzungs]kosten, Werkstatt-
kosten, Fertigungskosten),

• Verwaltungskosten.

Nicht zuwendungsfähig sind
• Personaleinzelkosten, die die tägliche

Höchststundenzahl nach dem Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG) übersteigen, 

• Vertriebskosten einschl. Werbekosten,
• die Gewerbesteuer,
• Kosten für Schutzrechtsanmeldungen

mit Ausnahme von den in Nr. 2.2.5 NKBF
2017 aufgeführten Kosten, 

• kalkulatorische Kosten für Einzelwagnisse
(Nr. 47 bis 50 PreisLS)10,

• Kosten der freien Forschung und Entwick-
lung (Nr. 27 und 28 PreisLS)10,

• der kalkulatorische Gewinn (Nr. 51 und
52 PreisLS)10,

• der Zinsanteil in den Zuführungen zu Pen-
sionsrückstellungen.

In den Finanzierungsplänen können grund-
sätzlich nur vorhabenbezogene Kosten an-
gesetzt werden, die innerhalb der vorgese-
henen Laufzeit des Vorhabens verursacht 

werden. Die zur Durchführung des Vorha-
bens notwendigen Ausgaben sind unter Be-
rücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
Daten, Kenntnisse und Erfahrungen sorgfäl-
tig zu ermitteln. Es sind schlüssige und voll-
ständige Erläuterungen zum Finanzierungs-
plan zu geben. Weitere Erläuterungen finden 
sich im „Merkblatt zur Vorkalkulation für 
Zuwendungen auf Kostenbasis“.

KMU und Mittelstand (vgl. Kapitel 8.3 „KMU“ 
nach EU-Definition und „Mittelständische 
Unternehmen“ nach deutscher Festlegung 
für Definition und Erläuterungen) können Ge-
meinkosten und kalkulatorische Kosten pau-
schaliert abrechnen. Details hierzu finden 
sich im Infokasten „Kostenabrechnung von 
pauschalierten Gemeinkostenzuschlägen“. 

Kosten, die vor der bzw. durch die Antrag-
stellung entstanden sind bzw. entstehen, 
können nicht berücksichtigt werden. 

Da bei Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft 
meistens der Geschäftsbetrieb weiterläuft, 
können die hierfür erforderlichen Aufwendun-
gen nicht dem Vorhaben zugerechnet wer-
den; sie sind deshalb nicht zuwendungsfähig. 
Mehraufwendungen, die mit dem Vorhaben 
in Zusammenhang stehen, müssen ggf. ge-
trennt ermittelt und ausgewiesen werden. Die 
Einzelansätze sind zu erläutern.
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KOSTENABRECHNUNG VON PAUSCHALISIERTEN GEMEINKOSTENZUSCHLÄGEN
(PAUSCHALISIERTE ABRECHNUNG) BEI KMU UND MITTELSTAND

Zur Vereinfachung besteht für KMU und mittelständische Unternehmen grundsätzlich die 
Wahlmöglichkeit, bestimmte Kostenarten pauschaliert abzurechnen (pauschalierte Kosten-
abrechnung). Die pauschalierte Abrechnung kann aber nur zugelassen werden, wenn ein 
Unternehmen über ein geordnetes Rechnungswesen i. S. von Nr. 2 PreisLS verfügt oder 
in der Lage ist, seine Kosten in vereinfachter Form anhand der kaufmännischen Buch-
führung zu ermitteln und nachzuweisen. 

Bei der pauschalierten Abrechnung werden durch einen Zuschlag von 100 % auf die Per-
sonaleinzelkosten nach Nr. 2.4.4 NKBF 2017 insbesondere folgende durch das Vorhaben 
verursachte Kosten abgegolten: 
• die Personalnebenkosten und Personalgemeinkosten (hierzu gehören auch Kosten für 

Feiertage, Urlaub, Krankheit und sonstige bezahlte Fehlzeiten, Arbeitgeberanteile zur
Sozialversicherung, Entgeltumwandlungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit),

• Materialgemeinkosten,
• Abschreibungen auf sonstige genutzte Anlagen des FE-Bereichs,
• Kosten für innerbetriebliche Leistungen,
• Verwaltungsgemeinkosten,
• kalkulatorische Zinsen.

Der pauschale Zuschlag in Höhe von 100 % auf die Personaleinzelkosten kann gem. 
Nr. 2.4.3 NKBF 2017 nicht für Dienstleistungen Dritter (Fremdpersonal, nicht sozialver-
sicherungspflichtiges Personal [Ausnahme geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer nach 
§ 8 SGB IV]) sowie Personal, das der ZE anderen Arbeitgebern überlässt, gewährt werden.

Notwendige Kosten für nationale, europäische oder internationale Schutzrechtsanmeldun-
gen (Patentanwältin oder Patentanwalt und Patentamt) zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks sind ausschließlich für KMU zuwendungsfähig.

Hat ein Unternehmen jedoch bereits bei einem anderen geförderten Vorhaben ins-
gesamt die Abrechnung nach PreisLS gewählt, ist ein Wechsel zum pauschalierten 
Verfahren nicht mehr möglich. 

Die pauschalierte Abrechnung kann generell nicht zugelassen werden, wenn der Antrag-
steller erst durch den pauschalen Zuschlag von 100 % auf die Personalkosten in die Lage 
versetzt wird, seinen Eigenanteil an den vorhabenbezogenen Kosten aufzubringen. 
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Liegt der Schwerpunkt des Vorhabens über-
wiegend bei der Entwicklung und Erprobung 
neuartiger technischer Lösungen, so sind 
Kosten für Betriebsmittel, die für eine be-
stimmte Aufgabe benötigt werden, nur dann 
zuwendungsfähig, wenn sie über die Kosten 
der betrieblichen Grundausstattung hinaus-
gehen. Die Kosten der vorhabenspezifischen 
Betriebsmittel sind über eine zeitanteilige 
Abschreibung geltend zu machen. Es kann 
nur der Teil der Abschreibungsrate berück-
sichtigt werden, der auf den Zeitraum der 
Nutzung für das Vorhaben entfällt. Die Ab-
schreibungsrate wird entsprechend der üb-
lichen Gesamtnutzungsdauer der Betriebs-
mittel festgelegt. 

Ist beabsichtigt, FuE-Arbeiten und sonstige 
Aufträge im Rahmen von Einzelaufträgen bei 
Dritten durchführen zu lassen, sind die Aus-
führungen der NKBF 2017, der AZK-Richtli-
nen und des Merkblattes zur Vorkalkulation 
zu berücksichtigen.

Die v. g. Bestimmungen, Richtlinien für 
Zuwendungsanträge auf Kostenbasis, 
ein Merkblatt zur Vorkalkulation für Zu-
wendungen auf Kostenbasis und weiter-
führende Hinweise finden sich Online im 
Formularschrank des BMEL.9



21

6 KATEGORIEN DER FÖRDERUNG

Durch die Förderrichtlinie werden vier ver-
schiedene Kategorien der Förderung von 
Maßnahmen definiert:
1. Praktische (wald- und landschaftsbauli-

che) Projekte nach Maßgabe der Schwer-
punkte 1 „Anpassung der Wälder an den
Klimawandel“ und Schwerpunkt 2 „Siche-
rung der Kohlenstoffspeicherung und Er-
höhung der CO2-Bindung von Wäldern“.

2. FuE-Projekte des Schwerpunkts 3 „Erhö-
hung des Holzproduktspeichers sowie
der CO2-Minderung und Substitution
durch Holzprodukte“.

3. FuE-Projekte des Schwerpunkts 4 „For-
schung einschließlich Monitoring zur
Unterstützung der in den Nummern 2.1
und 2.2 aufgeführten Förderziele“.

4. Projekte zur Kommunikation und zur In-
formation im Rahmen des Schwerpunk-
tes 5 „Information und Kommunikation
zur Unterstützung der in den Nummer
2.1, 2.2 und 2.3 aufgeführten Förder-
ziele“.

Geplante Vorhaben sind, auch wenn der An-
tragsteller Berührungen zu anderen Schwer-
punkten sieht, einem der nachfolgenden 
Schwerpunkte zuzuordnen.

6.1 Maßnahmeninhalte

Schwerpunkt 1: „Anpassung der  
Wälder an den Klimawandel“ 
Im Rahmen der Schwerpunkte 1 und 2 wer-
den konkrete praktische wald- und land-
schaftsbauliche Maßnahmen einschließlich 
(im begrenzten Umfang) der Erstaufforstung 
von Mischwäldern im Zuge modellhafter Pro-
jekte gefördert. 

Im Schwerpunkt 1 können folgende modell-
hafte Projekte gefördert werden:
• Wiederherstellung eines ausgeglichenen,

naturraumtypischen Landschaftswas-
serhaushalts, z. B. durch Sicherung bzw.
Anhebung des Grundwasserspiegels, Er-
höhung des Wasserrückhaltepotenzials
der Waldböden mit ihrer Kohlenstoffspei-
cherfähigkeit, Verminderung/Verzöge-
rung des Oberflächenabflusses.

• Schutz, Erhalt und Renaturierung von
Mooren im Wald sowie von Moorwäldern.

• Wiederherstellung, Redynamisierung und 
Neuanlage von natürlichen oder natur-
verträglich genutzten Au- und Feucht-
wäldern (z. B. Rückbau von Drainagen
und Entwässerungseinrichtungen, der
Bau von Einrichtungen zur naturnahen
Wasserrückhaltung, Pflanzungen zu Re-
naturierung von Moor-, Au- und Feucht-
wäldern).

• Einrichtung von einzelnen Referenzflä-
chen mit dauerhaft natürlicher Waldent-
wicklung zur gezielten Erforschung der
Anpassungsfähigkeit von Waldökosys-
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temen und deren CO2-Bilanz einschließ-
lich ihrer Waldböden, sowie der Erhal-
tung und Entwicklung forstgenetischer 
Ressourcen.

• Die Erhaltung und Entwicklung forstgene-
tischer Ressourcen und der biologischen
Vielfalt als Grundlage der Anpassungsfä-
higkeit der Wälder.

Die Schwerpunkte 1 und 2 unterliegen einer 
notifizierten eigenständigen Beihilferege-
lung (SA.45294 [2016/N] vom 27. Februar 
2017).

Schwerpunkt 2: „Sicherung der Kohlen-
stoffspeicherung und Erhöhung der 
CO2-Bindung von Wäldern“
Im Schwerpunkt 2 können folgende modell-
hafte Projekte gefördert werden:
• Konzeption präventiver Maßnahmen zur

Vermeidung und zur Bewältigung großflä-
chiger Schadereignisse (keine Förderung
von Investitionen).

• Umsetzung neu entwickelter vorbeugen-
der Forstschutzmaßnahmen zur Vermei-
dung und Begrenzung klimabedingter
flächiger Schadereignisse.

• Neuanlage von Mischwäldern (Erstauf-
forstung) mit dem Ziel einer optimierten
CO2-Bindung und gutem Substitutions-
potenzial unter Berücksichtigung an-
passungsfähiger, standortgerechter,
möglichst überwiegend natürlich vor-
kommender Baumarten. (einschließlich
gezielte Begründung von Vorwäldern mit
geeigneten Pionierbaumarten).

• Die Aufforstungsmaßnahmen umfassen
zwei Fördertatbestände: 

 – Förderung der Kulturbegründung (An-
pflanzungen).

 – Die Gewährung einer Aufforstungs-
prämie nach Nr. 2.2 Buchstabe c.
Die mögliche Gewährung einer Auf-
forstungsprämie (2. Rate) erfolgt auf
Basis der De-minimis-Regelung nach
Verordnung (EU) Nr. 1407/201311 der
EU-Kommission vom 18. Dezember
2013 über die Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf 
De-minimis-Beihilfen (De-minimis). Die 
Gewährung einer Zuwendung für die
Aufforstungsprämie nach Nr. 2.2 Buch-
stabe c (2. Rate) unterliegt dem Haus-
haltsvorbehalt, d. h. eine Förderung
erfolgt nur, wenn entsprechende Ver-
pflichtungsermächtigungen im Wirt-
schaftsplan des WKF vorgesehen sind.

Die Schwerpunkte 1 und 2 unterliegen einer 
notifizierten eigenständigen Beihilferege-
lung (SA.45294 [2016/N] vom 27. Februar 
2017).

Die Förderung von FuE-, Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen ist für Pro-
jekte, die in die Schwerpunkte 1 und 2 ein-
zuordnen sind, nicht vorgesehen. Solche 
Maßnahmen sind in den Schwerpunkt 3 bis 
5, auch begleitend zu Projekten der Schwer-
punkte 1 und 2, zu beantragen.

11 ABl. L 352 vom 24.12.2013
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Schwerpunkt 3: „Erhöhung des  
Holzproduktspeichers sowie der  
CO2-Minderung und Substitution  
durch Holzprodukte“
Auf Basis des Schwerpunktes 3 können 
FuE-Maßnahmen auf den FuE-Stufen Grund-
lagenforschung, industrielle Forschung und 
experimentelle Entwicklung gefördert wer-
den, die über eine Nutzung von Holz zu einer 
Erhöhung des Holzproduktspeichers und der 
Erhöhung des Anteils von Holz bei Nutzun-
gen mit lang anhaltender Kohlenstoffbin-
dung beitragen können. Dazu gehört auch 
der Ersatz energie- und/oder treibhausgas-
emissionsintensiver fossiler Rohstoffe und 
Produkte durch Holz bzw. Holzprodukte.

FuE-Maßnahmen des Schwerpunktes 3 kön-
nen FuE-Projekte zu den nachfolgend ausge-
führten Themen sein:
• klimafreundliche Optimierung der stoff-

lichen und energetischen Verwendung
von Holz,

• Effizienzsteigerung der Holzverwendung
durch Entwicklung und verstärkten Ein-
satz innovativer, möglichst langlebiger
Produkte auf Basis von Holz, (z. B. durch
Produkt- und Verfahrensinnovationen),

• Abbau von Hemmnissen für einen ver-
stärkten Einsatz langlebiger Holzproduk-
te,

• Effizienzsteigerung der Holzverwertung
sowie verstärkte Wiederverwendung und
Recycling von Holzprodukten (u. a. Kaska-
dennutzung, recyclinggerechtes Produkt-
design),

• klimafreundliche Optimierung der
Wertschöpfungskette vom Rohholz bis
zum Endprodukt (z. B. Reduzierung der

CO2-Emissionen bei Holzernte, Logistik 
und Herstellung von Holzwaren),

• Optimierung der effizienten stofflichen
und energetischen Verwendung von Holz
(insbesondere Kaskadennutzung),

• Substitution von Nadel- durch Laubholz,
insbesondere der Buche, im stofflichen
Bereich sowie zur Entwicklung von neuen,
innovativen Produkten zur stofflichen Nut-
zung von Laubholz.

Maßnahmen des Schwerpunktes 3 sind frei-
gestellt nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 (AGVO).

Die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (AGVO) 
definiert Kategorien von Forschung und 
Entwicklung (Tabelle 1) und legt hierfür 
unterschiedliche, maximal zulässige Beihil-
feintensitäten fest. Die nationale Intensität 
der Förderung (Förderquote) orientiert sich 
ebenfalls an diesen Forschungskategorien. 
Einzelheiten zu den Beihilfeintensitäten und 
den Förderquoten sind in Kapitel 7 Intensität 
der Projektförderung (Beihilfeintensität För-
derquote) erläutert.

Der im Rahmen einer nach AGVO freigestell-
ten Beihilfe geförderte Teil des Forschungs- 
und Entwicklungsvorhabens muss voll-
ständig einer oder mehreren der folgenden 
Kategorien gemäß AGVO zuzuordnen sein.
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Forschungskategorie Erläuterungen

Grundlagenforschung
(Artikel 2 Abs. 84 AGVO)

Experimentelle oder theoretische Arbeiten, die in erster Linie  
dem Erwerb neuen Grundlagenwissens ohne erkennbare direkte 
kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten dienen.

Industrielle Forschung
(Artikel 2 Abs. 85 AGVO)

Planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung 
neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, 
Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche 
Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienst-
leistungen herbeizuführen. Hierzu zählen auch die Entwicklung von 
Teilen komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau von 
Prototypen in einer Laborumgebung oder in einer Umgebung mit 
simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen wie auch von 
Pilotlinien, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere 
die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig ist

Experimentelle Entwicklung
(Artikel 2 Abs. 86 AGVO)

Erwerb, Kombination, Gestaltung und Nutzung vorhandener wissen-
schaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu 
zählen zum Beispiel auch Tätigkeiten zur Konzeption, Planung und 
Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. 

Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von Prototypen, 
Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekten sowie die Erprobung und 
Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienst-
leistungen in einem für die realen Einsatzbedingungen repräsen tativen 
Umfeld umfassen, wenn das Hauptziel dieser Maßnahmen darin be-
steht, im Wesentlichen noch nicht feststehende Produkte, Verfahren 
oder Dienstleistungen weiter zu verbessern.

Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von kommerziell 
nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten einschließen, wenn es sich 
dabei zwangsläufig um das kommerzielle Endprodukt handelt und 
dessen Herstellung allein für Demonstrations- und Validierungs-
zwecke zu teuer wäre.

Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder 
regelmäßigen Änderungen an bestehenden Produkten, Produktions-
linien, Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder anderen 
laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderungen 
Verbesserungen darstellen sollten.

TAB.1: FORSCHUNGSKATEGORIEN 
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Schwerpunkt 4: „Forschung einschließ-
lich Monitoring zur Unterstützung der in 
den Nummern 2.1. und 2.2 aufgeführten 
Förderziele“
Gegenstand von FuE-Maßnahmen, die im 
Rahmen der Maßgaben des Schwerpunk-
tes 4 gefördert werden, ist es, bestehende 
Forschungslücken zu Ausmaß und Auswir-
kungen des Klimawandels auf Waldökosys-
teme, zu den Potenzialen einer umwelt- und 
naturverträglichen Erhöhung der Kohlen-
stoffspeicherleistung und CO2-Minderung 
von Wald und Holz sowie zur Anpassung der 
Wälder und der Forstbetriebe an den Klima-
wandel zu schließen. 

Förderfähige FuE-Maßnahmen des Schwer-
punktes 4 umfassen:
• projektbegleitende Forschung für die in

den Nummern 2.1 und 2.2 genannten
Maßnahmen,

• Züchtungsforschung und Vorhaben zur
Erforschung der Anpassungsfähigkeit,
insbesondere natürlich vorkommender
Baumarten und Herkünfte (inkl. geneti-
sche Grundlagen, Genmarker für Ange-
passtheit bzw. Anpassungsfähigkeit),
sowie Anbauversuche hinsichtlich Klima-
stabilität und Trockenheitsresistenz sowie
entsprechender Monitoringsysteme,

• Forschungsvorhaben zur Erhöhung der
CO2-Bindung insbesondere in den Koh-
lenstoffspeichern „unterirdische Biomas-
se“, „Boden“ und „Streu“,

• Entwicklung und Erprobung innovativer
Methoden der Bodenbelebung und Wur-
zelbildung zur Erhöhung der Vitalität und
Stabilität der Wälder,

• Entwicklung und Erprobung besonders

klimaschonender und naturverträglicher 
Bodenbearbeitungs-, Holzernte- und 
Bringungsverfahren,

• Begleitforschung zur Anpassung forstbe-
trieblicher Maßnahmen und Arbeitsver-
fahren/-abläufe aufgrund klimabedingter
Veränderungen,

• Erforschung und Entwicklung geeigneter
präventiver und kurativer Forstschutz-
maßnahmen zur Sicherung der Stabilität,
Vitalität sowie Resilienz und Resistenz von 
Baumarten und Waldökosystemen,

• Effizienzsteigerung der nachhaltigen Holz-
gewinnung in kleinstrukturierten Wäldern,

• Entwicklung neuer Monitoringverfahren
und -systeme zur Erfassung klimabeding-
ter, biotischer Risiken,

• Entwicklung eines einheitlichen Monito-
ringsystems in bewirtschafteten und dau-
erhaft unbewirtschafteten Wäldern zur Er-
forschung von Anpassungsprozessen und 
Reaktionen von Waldökosystemen auf
den Klimawandel einschließlich geneti-
schem Monitoring sowie der Entwicklung
der entsprechenden Kohlenstoffbilanzen.

Maßnahmen des Schwerpunktes 4 sind frei-
gestellt nach Artikel 31 der Verordnung (EU) 
Nr. 702/2014 (AgrarfreistellungsVO).

Schwerpunkt 5: „Information und  
Kommunikation zur Unterstützung der  
in den Nummer 2.1, 2.2 und 2.3 aufge-
führten Förderziele“
Maßnahmen, die im Bereich des Schwer-
punktes 5 gefördert werden können, die-
nen der Information und Qualifizierung von 
Waldbesitzern, forstlichen Unternehmern, 
anderen Akteuren, Entscheidungsträgern 
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und Multiplikatoren sowie der Information 
der Endverbraucher zur Rolle von Wald und 
Holz bei Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel.

Im Schwerpunkt 5 förderfähige Maßnahmen 
umfassen:
• Erarbeitung und Bereitstellung geeigneter 

Medien zur Information und Aufklärung
über die Bedeutung und Wirkungszusam-
menhänge nachhaltiger Waldbewirtschaf-
tung und effizienter Holzverwendung für
den Klimaschutz und die Erfordernisse
zur Anpassung der Wälder an den Klima-
wandel,

• Entwicklung und Umsetzung von Informa-
tionsangeboten in Form von Schulungen,
Seminaren, Fallstudien oder Planspielen
zum Thema Sicherung der Kohlenstoff-
speicherung und Erhöhung der CO2-Ein-
bindung sowie von Maßnahmen zur An-
passung an den Klimawandel im Rahmen
nachhaltiger, ordnungsgemäßer Forstwirt-
schaft,

• Erarbeitung und Bereitstellung von Infor-
mationsmaterialien und -veranstaltungen
zu Prävention, Risikomanagement und
Bewältigung von Schadensereignissen,

• Weiterbildung von Schlüsselakteuren zu
Chancen und Grenzen einer Erhöhung der 
stofflichen und energetischen Holzver-
wendung,

• Zusammenstellung und Aufbereitung von
Informationen zu Ausmaß und Auswirkun-
gen des Klimawandels auf Waldökosyste-
me,

• Erarbeitung und Bereitstellung von klima-
relevanten Standort- und Bestandsinforma-
tionen, z. B. Standortkartierungen, sowie

• Erarbeitung von waldbaulichen Empfeh-
lungen zur Umsetzung von Anpassungs- 
und Minderungsmaßnahmen (z. B. Kli-
maszenarien für Forstbetriebe) unter
Berücksichtigung aller Waldfunktionen
(u. a. Bodenschutz, Biodiversität, Wasser-
haushalt, Einkommensfunktion).

Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, 
die fester Bestandteil der normalen Berufs-
ausbildung sind, sowie Maßnahmen, zu de-
ren Umsetzung eine ordnungsrechtliche Ver-
pflichtung besteht, sind von der Förderung 
ausgeschlossen. 

Die im Rahmen geförderter Maßnahmen 
erstellten (Informations-)Materialien und 
Medien müssen firmen- und wettbewerbs-
neutral sein.

Maßnahmen des Schwerpunktes 5 sind frei-
gestellt nach Artikel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 702/2014 (AgrarfreistellungsVO).
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7 INTENSITÄT DER PROJEKTFÖRDERUNG 
(BEIHILFEINTENSITÄT FÖRDERQUOTE)

7.1 Übersicht 
beihilferechtliche 
Grundlagen

Zuwendungen im Rahmen der Förderricht-
linie an Unternehmen oder den wirtschaft-
lichen Bereich von Einrichtungen wie For-
schungsinstituten, Hochschulen, Vereinen 
u. a. stellen Beihilfen im Sinne des Art. 107
AEUV dar. 

Bezüglich einer Freistellung nach Artikel 31 
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 (Agrar-
freistellungsVO) ist zu beachten:

Anmerkung 1: Schwerpunkt 4 –  
Freistellung nach Art. 31 der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 (AgrarfreistellungsVO)
Der Antragsteller muss für die Gewährung 
einer Zuwendung als Beihilfe folgende Vor-
aussetzungen beachten:

Förderschwerpunkt Beihilferechtliche Grundlage
Nr. 1: „Anpassung der Wälder 
an den Klimawandel“

Entscheidung der EU-Kommission zur Staatlichen Beihilfe  
Nr. SA 45294 (2016/N) „Bund: Förderrichtlinie Waldklimafonds“  
vom 27. Februar 2017

Nr. 2: „Sicherung der Kohlen-
stoffspeicherung und Erhöhung 
der CO2-Bindung von Wäldern“

Entscheidung der EU-Kommission zur Staatlichen Beihilfe  
Nr. SA 45294 (2016/N) „Bund: Förderrichtlinie Waldklimafonds“  
vom 27. Februar 2017 (Für Aufforstung – Anlage der Kultur:  
Entscheidung der EU-Kommission zur Staatlichen Beihilfe  
Nr. SA 45294 [2016/N] „Bund und für Aufforstungsprämie:  
Verordnung [EU] 1407/2013 [De-minimis-Beihilfe])

Nr. 3: „Erhöhung des Holz-
produktspeichers sowie der 
CO2-Minderung und Sub- 
stitution durch Holzprodukte“

Freigestellt nach Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
(AGVO)

Nr. 4: „Forschung einschließlich 
Monitoring zur Unterstützung 
der in den Nummern 2.1 und 
2.2 aufgeführten Förderziele“

Freigestellt nach Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014  
(AgrarfreistellungsVO) (siehe Anmerkung 1)

Nr. 5: „Information und  
Kommunikation zur Unter-
stützung der in den Nummern 
2.1, 2.2 und 2.3 aufgeführten 
Förderziele“

Freigestellt nach Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014
(siehe Anmerkung 2)

TAB.2: BEIHILFERECHTLICHE GRUNDLAGEN DER FÖRDERRICHTLINIE
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• Das beantragte Vorhaben muss für alle Un-
ternehmen, die in dem betreffenden land- 
oder forstwirtschaftlichen Sektor tätig sind, 
von Interesse sein.

• Vor dem Beginn der Förderungen werden
durch den Projektträger Informationen
nach Art. 31 Abs. 3. der Verordnung (EU)
Nr. 702/2014 (AgrarfreistellungsVO) ver-
öffentlicht.

• Die Projektergebnisse sind bei Vorhaben- 
ende für fünf Jahre im Internet zur Verfü-
gung zu stellen.

• Die beantragte Zuwendung wird der
FuE-Einrichtung direkt gewährt.

Anmerkung 2: Schwerpunkt 5 –  
Freistellung nach Art. 31 der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 (AgrarfreistellungsVO)
Der Antragsteller muss für die Gewährung 
einer Zuwendung als Beihilfe folgende Voraus-
setzungen beachten:
• Die Zuwendung als Beihilfe bezieht sich

auf Maßnahmen der Berufsbildung und
des Erwerbs von Qualifikationen (ein-
schließlich Ausbildungskursen, Workshops 
und Coaching) sowie auf Demonstrations-
vorhaben und Informationsmaßnahmen.

• Die Zuwendung umfasst keine Direktzah-
lungen an die Beihilfeempfänger. Die Zu-
wendung wird dem Anbieter des Wissens-
transfers und der Informationsmaßnahmen
gezahlt.

• Der Antragsteller muss über die geeignete
Kapazitäten in Form von qualifiziertem Per-
sonal und regelmäßigen Schulungen zur
Durchführung dieser Aufgaben verfügen.

Ein geplantes Vorhaben ist aus den genann-
ten beihilferechtlichen Gründen nur genau 
einem Schwerpunkt zuzuordnen. Eine bei-
hilferechtliche Zuordnung eines geplanten 
(Teil-)Projektes zu mehreren Schwerpunkten 
ist nicht möglich. Innerhalb eines Verbund-
vorhabens können unterschiedliche Teil-
projekte unterschiedlichen Schwerpunkten 
zugeordnet werden.

7.2 Forschungseinrichtungen

Als Forschungseinrichtungen gelten Einrich-
tungen für Forschung und Wissensverbrei-
tung (wie z. B. Hochschulen oder Forschungs-
institute, Technologietransfer-Einrichtungen, 
forschungsorientierte physische oder virtu-
elle Kooperationseinrichtungen) unabhängig 
von ihrer Rechtsform oder Finanzierungs-
weise, deren Hauptaufgabe darin besteht, 
unabhängige Forschung und Entwicklung zu 
betreiben12 oder die Ergebnisse derartiger 
Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung 
oder Wissenstransfer zu verbreiten. Unter-
nehmen, die beispielsweise als Anteilseigner 
oder Mitglied bestimmenden Einfluss auf 
eine solche Einrichtung ausüben können, 
darf kein bevorzugter Zugang zu den von ihr 
erzielten Ergebnissen gewährt werden.

Forschungseinrichtungen müssen für eine 
Projektförderung erklären, ob sie sowohl 
wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche 
Tätigkeiten ausüben sowie deren jeweiligen 
Umfang benennen (vgl. hierzu die beiden 

12 Die Erbringung von FuE-Leistungen sowie FuE, die im Auftrag von Unternehmen ausgeführt wird, gilt nicht als 
unabhängige FuE.
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NICHTWIRTSCHAFTLICHER CHARAKTER VON FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

Wenn die Forschungseinrichtung fast ausschließlich für eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit 
genutzt wird, kann ihre Finanzierung ganz aus dem Anwendungsbereich des Beihilferechts 
herausfallen, sofern die wirtschaftliche Nutzung eine reine Nebentätigkeit darstellt, die mit 
dem Betrieb der Forschungseinrichtung unmittelbar verbunden und dafür erforderlich ist 
oder die in untrennbarem Zusammenhang mit der nichtwirtschaftlichen Haupttätigkeit 
steht, und ihr Umfang begrenzt ist. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass dies 
der Fall ist, wenn für die wirtschaftlichen Tätigkeiten dieselben Inputs (wie Material, Aus-
rüstung, Personal und Anlagekapital) eingesetzt werden wie für die nichtwirtschaftlichen 
Tätigkeiten und wenn die für die betreffende wirtschaftliche Tätigkeit jährlich zugewiesene 
Kapazität nicht mehr als 20 % der jährlichen Gesamtkapazität der betreffenden Einrichtung 
bzw. Infrastruktur beträgt.

In der Regel werden die folgenden wesentlichen Tätigkeiten von Forschungseinrichtungen 
als nichtwirtschaftliche Tätigkeit angesehen:
• die Ausbildung von mehr und besser qualifizierten Humanressourcen und die inner-

halb des nationalen Bildungswesens organisierte öffentliche Bildung,
• die unabhängige FuE, auch im Verbund, zur Erweiterung des Wissens und des Ver-

ständnisses,14

• die weite Verbreitung der Forschungsergebnisse auf nichtausschließlicher und nicht-
diskriminierender Basis, zum Beispiel durch Lehre, frei zugängliche Datenbanken, all-
gemein zugängliche Veröffentlichungen oder offene Software.

Infokästen „Nichtwirtschaftlicher Charakter 
von Forschungseinrichtungen“ und „Unter-
nehmenscharakter von Forschungseinrich-
tungen“). Sollte eine Forschungseinrichtung 
beide Arten von Tätigkeiten ausüben und 
macht die wirtschaftliche Tätigkeit mehr als 
20 % der jährlichen Gesamtkapazität der 
betreffenden Einrichtung aus, muss sie den 
Nachweis erbringen, dass beide Tätigkeiten 
buchhalterisch eindeutig voneinander ge-
trennt werden. Der Nachweis muss durch un-
abhängige Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 
oder eine durch die deutschen Behörden als 

gleichwertig anerkannte Prüfeinrichtung be-
stätigt werden. 

Forschungseinrichtungen als Antragsteller 
haben mit der Vorhabenbeschreibung (Merk-
blatt für die Vorhabenbeschreibung, Gliede-
rungspunkt II.2.) den Nachweis zu erbringen, 
dass die Einrichtung im geplanten Vorhaben 
nichtwirtschaftlich tätig ist und dass
• die nichtwirtschaftliche Tätigkeit mehr als

80 % der jährlichen Gesamtkapazität der
betreffenden Einrichtung ausmacht 
oder
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• eine Trennung der wirtschaftlichen und
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten erfolgt
(Trennungsrechnung).

Können die v. g. Nachweise vollständig er-
bracht werden, so wird das Vorhaben der For-
schungseinrichtungen nicht als Beihilfe ge-
mäß Art. 107 AEUV betrachtet. Zur Intensität 
der Projektförderung (Förderquote) wird auf 
die Ausführungen im Kapitel 7.4 verwiesen.

Für die v. g. Nachweise zur nichtwirtschaft-
lichen Tätigkeit ist ggf. ein Formblatt zu ver-
wenden, dass dem Antragsteller mit der Auf-
forderung zur Antragstellung nach positiver 

Bewertung einer Projektskizze übersandt wird 
und dann ausgefüllt beim Projektträger (FNR) 
zusammen mit dem Antrag einzureichen ist. 

Können die v. g. Nachweise nicht vollständig 
erbracht werden, so ist die Forschungseinrich-
tung als Unternehmen im Sinne von Artikel 
107 AEUV5 anzusehen.

Ist die Forschungseinrichtung als Unter-
nehmen im Sinne von Artikel 107 AEUV5 
anzusehen und/oder ist das Vorhaben der 
Forschungseinrichtung eine wirtschaftliche 
Tätigkeit, so gelten die Ausführungen in Ka-
pitel 7.3.

UNTERNEHMENSCHARAKTER VON FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN 

Gemäß Artikel 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gilt eine staatliche Finanzierung der 
FuEuI-Tätigkeiten von Forschungseinrichtungen als staatliche Beihilfe, sofern sämtliche 
Voraussetzungen des Artikels 107 AEUV erfüllt sind. Im Einklang mit der Rechtsprechung 
muss es sich in einem solchen Fall bei der Forschungseinrichtung um ein Unternehmen im 
Sinne von Artikel 107 AEUV handeln. Der Unternehmenscharakter hängt nicht von ihrer 
Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder ihrem wirtschaftlichen Charakter 
(gewinnorientiert oder nicht) ab, sondern davon, ob die Forschungseinrichtung eine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübt, d. h. Waren und/oder Dienstleistungen auf einem bestimmten 
Markt anbietet. In einem solchen Fall fällt die staatliche Finanzierung wirtschaftlicher Tätig-
keiten unter Artikel 107 AEUV, wenn auch alle übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Soweit 
dieselbe Einrichtung sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten aus-
übt, fällt die staatliche Finanzierung der nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht unter Artikel 
107 AEUV,
• wenn die für die betreffende wirtschaftliche Tätigkeit jährlich zugewiesene Kapazität

nicht mehr als 20 % der jährlichen Gesamtkapazität der betreffenden Einrichtung bzw. 
Infrastruktur beträgt
oder

• wenn zwecks Vermeidung von Quersubventionierungen die beiden Tätigkeitsformen
und ihre Kosten und Finanzierungen eindeutig voneinander getrennt werden können.
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7.3 Einrichtungen mit 
nichtwirtschaftlicher 
Tätigkeit13 

Übt ein und dieselbe Einrichtung sowohl 
wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche 
Tätigkeiten aus, fällt die öffentliche Finan-
zierung der nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten 
nicht unter Artikel 107 Absatz 1 AEUV5, wenn 
die nichtwirtschaftlichen und die wirtschaft-
lichen Tätigkeiten und ihre Kosten, Finanzie-
rung und Erlöse klar voneinander getrennt 
werden können, so dass keine Gefahr der 
Quersubventionierung der wirtschaftlichen 
Tätigkeit besteht. Der Nachweis der buch-
halterischen Trennung und der korrekten Zu-
ordnung der Kosten, Finanzierung und Erlöse 
kann im Jahresabschluss der betreffenden 
Einrichtung geführt werden. Der Nachweis 
muss durch einen unabhängigen Wirtschafts-
prüfer/Steuerberater oder eine durch die 
deutschen Behörden als gleichwertig an-
erkannte Prüfeinrichtung bestätigt werden.

Der Unternehmenscharakter hängt nicht von 
der Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder 
privatrechtlich) oder dem wirtschaftlichen 
Charakter (gewinnorientiert oder nicht) der 
Einrichtung ab, sondern davon, ob die Ein-
richtung eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
übt, d. h. Waren und/oder Dienstleistungen 
auf einem bestimmten Markt anbietet.

Antragsteller haben mit der Vorhabenbe-
schreibung (Merkblatt für die Vorhaben-
beschreibung, Gliederungspunkt II.2.) den 

Nachweis zu erbringen, dass die Einrichtung 
im geplanten Vorhaben nichtwirtschaftlich 
tätig ist und dass
• die nichtwirtschaftliche Tätigkeit mehr als

80 % der jährlichen Gesamtkapazität der
betreffenden Einrichtung ausmacht 
oder

• eine Trennung der wirtschaftlichen und
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten erfolgt
(Trennungsrechnung).

Können die v. g. Nachweise vollständig er-
bracht werden, so wird das Vorhaben der 
Einrichtungen nicht als Beihilfe gemäß Art. 
107 AEUV betrachtet. Zur Intensität der 
Projektförderung (Förderquote) wird auf die 
Ausführungen im Kapitel 7.4 verwiesen. 

Für den Nachweis der nichtwirtschaftlichen 
Tätigkeit ist ggf. ein Formblatt zu verwenden, 
das dem Antragsteller mit der Aufforderung 
zur Antragstellung nach positiver Bewertung 
einer Projektskizze übersandt wird und dann 
ausgefüllt beim Projektträger (FNR) zusam-
men mit dem Antrag einzureichen ist. 

Können die v. g. Nachweise nicht vollständig 
erbracht werden, so ist die Forschungsein-
richtung als Unternehmen im Sinne von Ar-
tikel 107 AEUV5 anzusehen.

Ist die Einrichtung als Unternehmen im Sinne 
von Artikel 107 AEUV5 anzusehen und/oder 
ist das Vorhaben der Forschungseinrichtung 
eine wirtschaftliche Tätigkeit, so gelten die 
Ausführungen in Kapitel 7.3.

13 Für Einrichtungen der Forschung und Wissensverbreitung (Forschungseinrichtungen) gilt Kapitel 7.1
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7.4 Beihilfeintensitäten bei 
der Förderung von  
Unternehmen im Sinne 
von Artikel 107 AEUV

Als Unternehmen im Sinne von Artikel 107 
AEUV5 gilt „jede Einheit, unabhängig von 
ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt“. In diesem Sinne können 
auch Einrichtungen wie Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen Unternehmen im 
Sinne des Artikels 107 AEUV sein.

Wird eine Zuwendung einem Unternehmen 
im Sinne des Artikels 107 AEUV gewährt, so 
ist bei der Förderung die maximal mögliche 
Beihilfeintensität zu beachten. Einen Über-
blick zu den möglichen Beihilfeintensitäten 
gibt, geordnet nach Schwerpunkten der För-
derrichtlinie, die nachfolgende Tabelle 3. 

Maßnahme Zuwendungsempfänger zulässige Beihilfeintensität, bis zu
2.1  Anpassung der Wälder an den Klimawandel
2.1 a) bis e) private u. kommunale 90 %

staatliche (Länder, Hochschulen, For-
schungsanstalten)

75 %

2.2  Sicherung der Kohlenstoffspeicherung und Erhöhung der CO2-Bindung von Wäldern
2.2 a) und b) private u. kommunale 90 %

staatliche (Länder, Hochschulen,  
Forschungsanstalten)

50 %

2.2 c) private u. kommunale 90 % bzw. 80 % bei Eigenleistung 
+Aufforstungsprämie

2.3  Erhöhung des Holzproduktspeichers sowie der CO2-Minderung und Substitution durch  
Holzprodukte
2.3 a) bis g) alle Unternehmen 100 % bei Grundlagenforschung 

80 % bei industrieller Forschung 
60 % bei experimenteller Entwicklung

2.4  Forschung und Monitoring zur Unterstützung  
der unter den Nummern 2.1–2.2 aufgeführten Förderziele
2.4 a) bis j) alle Unternehmen 100 %
2.5  Information und Kommunikation zur Unterstützung  
der unter den Nummern 2.1–2.3 aufgeführten Förderziele
2.5 a) bis d) private u. kommunale 90 %

staatliche (Länder, Hochschulen,  
Forschungsanstalten)

50 %

2.5 e) bis g) staatliche (Länder, Hochschulen,  
Forschungsanstalten)

75 %

TAB.3: BEIHILFEINTENSITÄTEN DER FÖRDERSCHWERPUNKTE
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In welchem Umfang bei der Festlegung 
der nationalen Förderquote die zulässige 
EU-Beihilfenintensität tatsächlich ausge-
schöpft werden kann, wird nach individu-
eller Prüfung des Vorhabens entschieden.

Für die Bestimmung des KMU-Status zur Er-
mittlung der zulässigen EU-Beihilfenintensi-
tät vgl. Kapitel 8.3 „KMU“ nach EU-Definition 
und „Mittelständische Unternehmen“ nach 
deutscher Festlegung. Für den Nachweis der 
Unternehmensgröße für den KMU-Bonus lt. 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (AGVO) hat 
der Antragsteller mit der Vorhabenbeschrei-
bung (Merkblatt für die Vorhabenbeschrei-
bung, Gliederungspunkt II.2.) einen Nachweis 
zu erbringen.

Für die v. g. Nachweise KMU-Status ist ggf. ein 
Formblatt zu verwenden, das dem Antragstel-
ler mit der Aufforderung zur Antragstellung 
nach positiver Bewertung einer Projektskizze 
übersandt wird und dann ausgefüllt beim Pro-
jektträger (FNR) zusammen mit dem Antrag 
einzureichen ist. 

7.5 Sonstige Regelungen

In den Fällen, in denen die geplante Zuwen-
dung keine Beihilfe gemäß Art. 107 AEUV 
darstellt und damit nicht den o. a. Höchstzu-
wendungssätzen unterliegt, wird die FNR in 
Abstimmung mit den federführenden 
Bundes-ressorts BMEL und BMUV die 
Förderquote nach pflichtgemäßem 
Ermessen unter Beachtung der Vorgaben 
der Bundeshaushaltsordnung und der 
dazu erlassenen Verwaltungsvor-schriften 
sowie der Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit festsetzen. Danach 
kann die Zuwendung grundsätzlich nur eine 
Teilfinanzierung des Vorhabens darstellen. 
Das Eigeninteresse des Antragstellers ist bei 
der Festsetzung des Fördersatzes zu berück-
sichtigen, der Zuwendungsempfänger hat sich 
unter Berücksichtigung seiner Finanzkraft an-
gemessen an der Finanzierung zu beteiligen. 
Sofern der zu fördernde Zweck auch im Inte-
resse von Dritten liegt, sollen sich auch diese 
angemessen an den zuwendungsfähigen Aus-
gaben/Kosten beteiligen. Dies schließt eine 
Vollfinanzierung grundsätzlich aus. 

Aufgrund der Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) gilt, dass eine Zuwendung nur aus-
nahmsweise und nur dann zur Vollfinanzie-
rung bewilligt werden darf, wenn die Erfüllung 
des im besonderen Bundesinteresse liegen-
den Zwecks in dem notwendigen Umfang 
nur bei Übernahme sämtlicher zuwendungs-
fähiger Ausgaben/Kosten durch den Bund 
möglich ist. Eine Vollfinanzierung kommt aber 
in der Regel auch hier nicht in Betracht, wenn 
der Zuwendungsempfänger an der Erfüllung 
des Zuwendungszwecks insbesondere ein 
wirtschaftliches Interesse hat. 

Finanziert werden nur die zusätzlich projekt-
spezifisch erforderlichen Ausgaben/Kosten, 
ausnahmsweise und in besonders begrün-
deten Fällen (wissenschaftliche Einrichtungen 
in der Trägerschaft des Bundes, Hochschulen 
usw.) bis zur Höhe von 100 %, soweit Eigen- 
oder Drittmittel nicht zur Verfügung stehen.

Über die nationale Förderquote wird nach 
individueller Prüfung des Vorhabens ent-
schieden.
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8 SONSTIGE HINWEISE UND BESTIMMUNGEN

8.1 Verbundprojekte

Verbundprojekte entstehen, wenn mindes-
tens zwei Verbundpartner (z. B. Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft, wissen-
schaftliche Einrichtungen) projektbezogen 
zusammenarbeiten. Keine Verbundpartner 
sind Dritte, die nur durch Leistungsaus-
tausch im Auftragsverhältnis (Unteraufträge 
bzw. FE-Fremdleistungen) zuarbeiten. 

Um eine effiziente und effektive Zusammen-
arbeit zu gewährleisten, ist es sinnvoll, die 
Anzahl der Verbundpartner und die Projekt-
struktur unter besonderer Berücksichtigung 
der themenspezifischen Anforderungen 
festzulegen. Es ist abzustimmen, welcher 
Verbundpartner die Projektleitung/-koordi-
nation übernimmt. 

Einzelheiten der Zusammenarbeit regeln die 
Partner durch eine schriftliche Kooperations-
vereinbarung, für die kein Vertragsmuster 
vorgegeben ist. Die Verbundpartner haben 
jedoch höherrangiges Recht, insbesonde-
re EU-Wettbewerbsrecht sowie deutsches 
Haushalts- und Zuwendungsrecht originär 
zu beachten. Die Kooperationsvereinbarung 
soll Regelungen mit einer ausgewogenen 
Verteilung von Rechten und Pflichten zur 
Benutzung und Verwertung von Wissen und 
Ergebnissen unter den Verbundpartnern ent-
halten. Die Vorgaben des EU-Beihilferechts 
sind bei Verbundvorhaben zu beachten: Die 
Rechte an geistigem Eigentum und der Zu-
gang zu den Ergebnissen gemessen an ihren 

jeweiligen Interessen, ihrem Arbeitsaufwand 
sowie ihren finanziellen und sonstigen Bei-
trägen zu dem Vorhaben sind ausgewo-
gen auf die beteiligten Partner aufzuteilen. 
Entsprechende Rechte an solchen FuEuI- 
Ergebnissen, die aus der Tätigkeit einer For-
schungseinrichtung hervorgegangen sind, 
sind in vollem Umfang dieser Einrichtung 
zuzuordnen. Die Ergebnisse des Vorhabens 
von Forschungseinrichtungen, für die keine 
Rechte an geistigem Eigentum begründet 
werden, müssen weiter verbreitet werden.

Die schriftliche Kooperationsvereinbarung 
ist – wenn nicht anders im Zuwendungsbe-
scheid geregelt – dem Projektträger FNR6 
innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des 
Zuwendungsbescheids vorzulegen. Es ist 
daher ratsam, bereits in der Skizzen- und 
Antragsphase hierzu Absprachen zu treffen, 
die Kooperationsvereinbarung vorzubereiten 
und ggf. schon vor Bewilligung vorzulegen.

Zusätzliche Hinweise zu Verbundprojekten 
finden sich online im „Merkblatt für An-
tragsteller/Zuwendungsempfänger zur 
Zusammenarbeit der Partner von Ver-
bundprojekten“ im Formularschrank des 
BMEL.9
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8.2 Institutionell im Bereich 
des BMEL und BMUV 
geförderte Einrichtungen

Durch staatliche Zuwendungen institutionell 
geförderte oder vergleichbar grundfinanzierte 
Einrichtungen Geschäftsbereich des BMEL 
und  dem Geschäftsbereich des BMUV, 
haben sicherzustellen, dass das beantragte 
Projekt nicht aus Mitteln der institutionellen 
Förderung bzw. den aus der Grundfinanzie-
rung zur Verfügung stehenden Haushaltsmit-
teln abgedeckt werden kann und nicht in der 
der institutionellen Förderung bzw. Grundfi-
nanzierung zu Grunde liegenden Forschungs-
planung erfasst ist. Sollte keine vollständige 
Abgrenzung zur Grundfinanzierung und zur 
allgemeinen Forschungsplanung gegeben 
sein, sind Konzept und Finanzierungsplan 
entsprechend anzupassen. Hierzu ist nach 
der Aufforderung zur Antragstellung nach 
positiver Bewertung einer Projektskizze eine 
rechtsverbindliche Erklärung beizubringen.

8.3 „KMU“ nach EU-Definition 
und „Mittelständische 
Unternehmen“ nach  
deutscher Festlegung

KMU nach EU-Definition  
(Europäisches Recht)
Für die Einordnung von Kleinstunternehmen 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) nach EU-Definition gilt Anhang I Art. 2 
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (AGVO). 
Danach gehören Unternehmen zu KMU, 
wenn sie einschließlich verbundener oder 
Partnerunternehmen (Auslegung gemäß 
Empfehlung 2003/361/EG der EU-Kommis-
sion vom 6. Mai 2003 Anhang I Artikel 3)14 
zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Größe 
von 249 Mitarbeiter/innen und einen Jahres-
umsatz bis 50 Mio. € oder eine Bilanzsum-
me bis 43 Mio. € nicht überschreiten.

14 ABl Nr. L 124 vom 20. Mai 2003, Seite 36 
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=DE

KMU UND MITTELSTAND

Bin ich ein Unternehmen? 
Die Einstufung „Kleines und mittleres Unternehmen“ (KMU) lt. EU-Definition bzw. „Mittel-
ständisches Unternehmen“ nach deutscher Festlegung setzt zunächst eine Einstufung als 
Unternehmen voraus. Als Unternehmen gilt „jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, 
die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt“. Dies entspricht der Terminologie, die der Europäi-
sche Gerichtshof in seinen Entscheidungen verwendet. Demnach können Selbstständige, 
Familienbetriebe, Personengesellschaften und Vereinigungen, die regelmäßig einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachgehen, als Unternehmen angesehen werden. Der bestimmende 
Faktor ist hier die wirtschaftliche Tätigkeit, nicht die Rechtsform.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=DE
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Welche Schwellenwerte gelten für KMU bzw. für Mittelständische Unternehmen?
Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass Sie ein Unternehmen sind, müssen Sie 
die Daten für Ihr Unternehmen entsprechend den folgenden drei Kriterien erstellen: Mit-
arbeiterzahl, Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme. Anhand eines Vergleichs Ihrer Daten 
mit den Schwellenwerten für die drei Kriterien lässt sich bestimmen, ob Sie ein Kleinstunter-
nehmen, ein kleines Unternehmen oder ein mittleres Unternehmen sind. 

Mitarbeiterzahl 
Die Mitarbeiterzahl ist ein erstes wichtiges Kriterium, das darüber entscheidet, in welche 
Kategorie ein Unternehmen fällt. Es werden Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte sowie Saison-
arbeitskräfte berücksichtigt. Dazu zählen: – Lohn- und Gehaltsempfänger; – für das Unter-
nehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und 
nach nationalem Recht als Arbeitnehmer gelten; – mitarbeitende Eigentümer; – Teilhaber, 
die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus 
dem Unternehmen ziehen. Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende 
Personen, die einen Lehr- bzw. Berufsausbildungsvertrag haben, sind nicht als Mitarbeiter 
zu zählen. Unberücksichtigt bleiben auch Personen im Mutterschafts- bzw. Elternurlaub. 
Die Mitarbeiterzahl wird in Jahresarbeitseinheiten angegeben. Jede Vollzeitarbeitskraft, die 
während des gesamten Berichtsjahres in Ihrem Unternehmen oder für Ihr Unternehmen 
tätig war, zählt als eine Einheit. Für Teilzeit- und Saisonarbeitskräfte sowie für Personen, 
die nicht das gesamte Jahr gearbeitet haben, ist jeweils der entsprechende Bruchteil einer 
Einheit zu zählen. 

Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme 
Zur Ermittlung des Jahresumsatzes berechnen Sie die Verkaufs- und Dienstleistungserlöse, 
die Ihr Unternehmen während des betreffenden Jahres unter Berücksichtigung aller Erlös-
schmälerungen erzielt hat. Die Mehrwertsteuer und andere indirekte Steuern sollten nicht 
in den Umsatz einfließen. Die Jahresbilanzsumme bezieht sich auf die Hauptvermögens-
werte Ihres Unternehmens.

Was habe ich außerdem zu berücksichtigen?
Um die individuellen Daten für Ihr Unternehmen feststellen zu können, müssen Sie ermit-
teln, ob Ihr Unternehmen eigenständig ist, oder ob es sich um ein Partnerunternehmen oder 
um ein verbundenes Unternehmen handelt. 

Dabei sind alle Beziehungen zu berücksichtigen, die Ihr Unternehmen mit anderen Unter-
nehmen unterhält (Auslegung gemäß Empfehlung 2003/361/EG der EU-Kommission vom 
6. Mai 2003 Anhang I Artikel 3).14 In Abhängigkeit von der Kategorie, in die Ihr Unterneh-
men fällt, müssen Sie dann zu Ihren eigenen Daten einige oder alle Daten der anderen  
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Unternehmen hinzufügen. Für die drei Unternehmenstypen sind jeweils unterschiedliche 
Berechnungen anzustellen, die letztlich darüber Auskunft geben, ob Ihr Unternehmen den 
in der KMU-Definition bzw. der Mittelstand-Definition festgelegten Schwellenwerten ent-
spricht. Unternehmen, die einen konsolidierten Abschluss erstellen oder in den konsoli-
dierten Abschluss eines anderen Unternehmens einbezogen werden, gelten in der Regel 
als verbundene Unternehmen. 

Wo finde ich weiterführende Informationen?
Details und weitere Hinweise zur individuellen Ermittlung der Kriterien Mitarbeiterzahl, Jah-
resumsatz, Jahresbilanzsumme sowie zur Ermittlung, ob es sich um ein Partnerunterneh-
men oder um ein verbundenes Unternehmen handelt, finden sich im „Benutzerleitfaden zur 
Definition von KMU“: Die einschlägigen Dokumente und der Benutzerleitfaden finden sich 
auf den Internetseiten der Europäischen Kommission:
ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_de 
ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations

Mittelstand nach deutscher Festlegung 
(Nationales Recht)
Für die Bestimmung von Unternehmen des 
Mittelstandes nach deutscher Festlegung 
gelten die Bestimmungen in den „Richtlinien 
für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis von 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft“.9 
Danach sind Unternehmen mit einem Sitz, 
einer Betriebsstätte oder einer Nieder-
lassung in Deutschland mittelständische 
Unternehmen, wenn sie einschließlich ver-
bundener oder Partnerunternehmen (Ausle-
gung gemäß Empfehlung 2003/361/EG der 
EU-Kommission vom 6. Mai 2003 Anhang I 
Artikel 3)14 zum Zeitpunkt der Antragstellung 
eine Größe von 1.000 Mitarbeiter/innen und 
einen Jahresumsatz von 100 Mio. € nicht 
überschreiten.

Nähere Erläuterungen für die Ermittlung der 
Unternehmensdaten (unter Berücksichtigung 

verbundener oder Partnerunternehmen) 
für die relevanten Kriterien (Mitarbeiterzahl 
und Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme) 
finden sich im Infokasten „KMU und Mittel-
stand“. 

8.4 Sonstige beihilferechtliche 
Bestimmungen

Es gelten folgende Anmeldeschwellen, ab 
deren Erreichen die jeweiligen Vorhaben ge-
sondert der Europäischen Kommission zur 
Genehmigung vorgelegt werden 
• bei Vorhaben, die überwiegend die 

Grundlagenforschung betreffen: mindes-
tens 40 Mio. € pro Unternehmen,

• bei Vorhaben, die überwiegend die in-
dustrielle Forschung betreffen: mindes-
tens 20 Mio. € pro Unternehmen,

• bei Vorhaben, die überwiegend die ex-

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations
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perimentelle Entwicklung betreffen: min-
destens 15 Mio. € pro Unternehmen,

• bei Durchführbarkeitsstudien: mindes-
tens 7,5 Mio. € pro Studie,

• bei Vorhaben im Anwendungsbereich 
von Artikel 31 der Verordnung (EU)  
Nr. 702/2014 (AgrarfreistellungsVO): 
mindestens 7,5 Mio. €. 

Die Zuwendung darf nicht an Unternehmen 
in Schwierigkeiten in Sinne von Artikel 2 Ab-
satz 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
(AGVO) gewährt werden. Nicht gefördert 
werden Unternehmen, die einer Rückforde-
rungsanordnung aufgrund einer früheren 
Kommissionsentscheidung zur Feststellung 
der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit 
einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt 
nicht Folge geleistet haben. 

Eine Kumulierung mit Mitteln anderer 
öffentlicher Förderprogramme ist nicht 
möglich.

8.5 Sonstige Hinweise

Für die sichere Übermittlung vertraulicher 
Informationen beim postalischen und elek-
tronischen Versand an den Projektträger 
FNR6 hat der Zuwendungsempfänger Sorge 
zu tragen.

8.6 Ansprechpartner beim 
Projektträger FNR

Für weitere Auskünfte zur Skizzeneinrei-
chung und zur Antragsstellung stehen die 
entsprechenden wissenschaftlichen und be-
triebswirtschaftlichen Mitarbeiter/innen der 
FNR6 gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner/innen zu den Förderberei-
chen der Förderrichtlinie des WKF:
www.kiwuh.de/ueber-uns/ 
mitarbeiterinnen/
und
www.fnr.de/fnr-ueber-uns/fnr/ 
mitarbeiter/

Ansprechpartner/innen zu den Förderschwer-
punkten:
www.waldklimafonds.de/ 
metanavigation/ansprechpartner- 
kontakt/

Ansprechpartner/innen für aktuelle Bekannt-
machungen, Ausschreibungen und Aufrufe 
werden bei Bedarf auf der entsprechenden 
Seite des Waldklimafonds veröffentlicht.
www.waldklimafonds.de

http://www.kiwuh.de/ueber-uns/mitarbeiterinnen/
http://www.kiwuh.de/ueber-uns/mitarbeiterinnen/
http://www.fnr.de/fnr-ueber-uns/fnr/mitarbeiter/
http://www.fnr.de/fnr-ueber-uns/fnr/mitarbeiter/
http://www.waldklimafonds.de/metanavigation/ansprechpartner-kontakt/
http://www.waldklimafonds.de/metanavigation/ansprechpartner-kontakt/
http://www.waldklimafonds.de/metanavigation/ansprechpartner-kontakt/
http://www.waldklimafonds.de
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9 ANHANG

9.1 Merkblatt für die 
Vorhabenbeschreibung

Die Vorhabenbeschreibung ist notwendig, 
damit geprüft werden kann, ob das Vorhaben 
förderungswürdig ist, an seiner Durchführung 
ein erhebliches Bundesinteresse besteht und 
inwieweit ein Anreizeffekt und die Notwendig-
keit der Zuwendung bestehen. Für die Vorha-
benbeschreibung ist eine gute wissenschaftli-
che Praxis gemäß den Empfehlungen der DFG 
zu berücksichtigen.15

Die Vorhabenbeschreibung ist für Projekt-
skizzen und Projektanträge obligatorisch.

Bei der Vorhabenbeschreibung ist möglichst 
die nachfolgende Gliederung zu beachten:

I.  Ziele
I.1. Gesamtziel des Vorhabens
I.2. Bezug des Vorhabens zu den för-

derpolitischen Zielen (z. B. Förder-
programm, Förderschwerpunkt)

I.3. Wissenschaftliche und/oder tech-
nische Arbeitsziele des Vorhabens, 

I.4. Chancen und Risiken des Vorha-
bens

II.  Stand der Wissenschaft und  
Technik; bisherige Arbeiten
II.1. Stand der Wissenschaft und 

Technik (einschließlich alternative 
Lösungen, der Ergebnisverwertung 
entgegenstehende Rechte, Litera-
tur- und Informationsrecherchen)

II.2. Bisherige Arbeiten des Antragstel-
lers, Vorarbeiten

III.  Ausführliche Beschreibung des 
Arbeitsplans und der Arbeitspakete
III.1. Vorhabenbezogene Ressourcen-

planung, Finanzplanung
III.2. Meilensteinplanung
III.3. Planungshilfen

IV. Verwertungsplan

V.  Arbeitsteilung/Zusammenarbeit  
mit Dritten

VI.  Anreizeffekt und Notwendigkeit  
der Zuwendung

15 „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 2013 
www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/  
http://doi.org/10.1002/9783527679188.oth1

http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/
http://doi.org/10.1002/9783527679188.oth1
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• Auswirkungen des Projektes auf die bio-
logische Vielfalt,

• Beitrag zu Nachhaltigkeit und Bioöko-
nomie.

I.3. (Wissenschaftliche und/oder  
technische) Arbeitsziele des Vorhabens
Hier sind die mit dem Vorhaben angestreb-
ten (wissenschaftlichen und/oder techni-
schen) Arbeitsziele zu nennen. 

I.4. Chancen und Risiken des Vorhabens
Es ist anzugeben, wo die wissenschaftlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Chancen 
und Risiken des Vorhabens liegen. Sofern 
relevant sind die Forschungskategorie(n)
darzustellen.

II. Stand der Wissenschaft und Technik; 
bisherige Arbeiten (ca. 5–10 Seiten)
II.1. Stand der Wissenschaft und  
Technik (einschließlich alternative 
Lösungen, der Ergebnisverwertung  
entgegenstehende Rechte,  
Informationsrecherchen)
Der Stand von Wissenschaft und Technik auf 
den vom Vorhaben berührten Arbeitsgebie-
ten ist durch aktuelle Informationsrecher-
chen (z. B. Literatur- und Patentrecherchen, 
Datenbankrecherchen, Internetrecherchen, 
Informationen in Netzwerken) zu ermitteln. 
Es ist darzustellen,
• ob das Vorhaben bereits Gegenstand 

anderweitiger Forschungen/Entwicklun-
gen/Untersuchungen ist und/oder

• ob Schutzrechte und Schutzrechtsanmel-
dungen (eigene Patente und Patente Drit-
ter), die für das Vorhaben relevant sind 
oder einer späteren Ergebnisverwertung 

Der Umfang der Vorhabenbeschreibung soll-
te sich nach folgenden Kriterien richten:
• Umfang und Komplexität der Arbeitszie-

le sowie des Standes der Wissenschaft 
und Technik.

• Anzahl der Projektpartner (Einzelvorhaben 
oder Verbundvorhaben, beteiligte Dritte). 

• Umfang des Arbeits- und Finanzplanes 
(u. a. Anzahl der Arbeitspakete, Komplexi-
tät des Projektes, Vergabe von Aufträgen 
an bzw. Zusammenarbeit mit Dritte[n]).

Es folgt eine ausführliche Beschreibung der 
vorherigen Gliederung. Die nachfolgenden 
Angaben zur Seitenanzahl sind Richtwerte, 
die ggf. bei einfachen Einzelvorhaben unter-
schritten oder bei komplexen Verbundpro-
jekten auch überschritten werden können.

I. Ziele (ca. 1–2 Seiten)
I.1. Gesamtziel des Vorhabens
Das Ziel der geplanten Arbeiten ist mit Anga-
ben zur Verwertung der Ergebnisse kurz zu 
umreißen.

I.2. Bezug des Vorhabens zu den  
förderpolitischen Zielen  
(z. B. Förderprogramm)
Es ist anzugeben, zu welchen Zielen des 
Förderprogramms und ggf. zu welchem För-
derschwerpunkt das Vorhaben einen Beitrag 
leisten soll. 

Darüber hinaus sind obligatorisch Angaben 
zu den Wirkungen eines geplanten Projektes 
in jedem der folgenden Bereiche zu machen:
• Bewertung der Effekte zur CO2-Minde-

rung und Anpassung der Wälder an den 
Klimawandel,
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entgegenstehen können, vorliegen und
• wo der Neuheitswert/Vorteil gegenüber 

alternativen/bestehenden Lösungen/Ver- 
fahren/Produkten liegt sowie welche in-
novativen Elemente es gibt und

• (außer Schwerpunkte 1 und 2 der För-
derrichtlinie): wie das Marktumfeld zu 
bewerten ist (z. B. Umfang und Volumen, 
Konkurrenzprodukte/-verfahren, Markt-
potenzial, Wirtschaftlichkeitsaspekte).

Technologieorientierte Vorhaben müssen 
zusätzlich beträchtliche Vorteile bezüglich 
Ressourceneffizienz und des gegenwärtigen 
Standes der Technik in Aussicht stellen und 
auf eine stoffliche und/oder energetische 
Nutzung von Holz ausgerichtet sein.

II.2. Bisherige Arbeiten des Antrag- 
stellers, Vorarbeiten
Hier sollen die bisherigen Arbeiten und Er-
fahrungen auf dem das Vorhaben betref-
fenden Fachgebiet, falls möglich mit Veröf-
fentlichungs- und Referenzliste, dargestellt 
werden. Insbesondere sind auch Vorarbei-
ten, die in das Vorhaben einfließen sollen, zu 
beschreiben, evtl. mit Bezug zu vorherigen 
Forschungsprojekten.

Bei Erstkontakt beim Projektträger 
Es sind kurze Angaben zu den folgenden 
Punkte erforderlich:
• Vorstellung der eigenen Einrichtung
• Erläuterung der Art/Organisationsform 

der Einrichtung (z. B. Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft [Kapitalgesell-
schaft, Personengesellschaft, u. a.], For-
schungseinrichtung [u. a. privates For-
schungsinstitut, staatliche Hochschule], 

Stiftung, Verein, Körperschaft des öffent-
lichen Rechts, u. a.)

• Darstellung des Status KMU oder Mittel-
ständisches Unternehmen bei Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft

• Erläuterung der Tätigkeit der Einrichtung 
(wirtschaftlich und/oder nichtwirtschaft-
lich)

III. Ausführliche Beschreibung des 
Arbeitsplans und der Arbeitspakete
(ca. 5–10 Seiten)
III.1. Vorhabenbezogene Ressourcen-
planung
Im Arbeitsplan ist der Arbeitsumfang im Ein-
zelnen festzulegen, der unter ökonomisch 
sinnvollem Einsatz von Ressourcen notwen-
dig ist. Es sind hierzu einzelne Arbeitspake-
te zu formulieren. Teilaufgaben, Spezifikatio-
nen, Probleme, Lösungswege, Meilensteine, 
Vorbehalte und wesentliche Voraussetzun-
gen zur Erfüllung der Arbeiten sind aufzu-
zeigen. Es ist darzustellen, ob Personal, 
Sachmittel und Entwicklungskapazitäten im 
notwendigen Umfang vorhanden sind bzw. 
noch beschafft werden müssen. 

III.2. Meilensteinplanung
Im Arbeitsplan sind geeignete Meilensteine 
festzulegen. Meilensteine sind inhaltlich 
und zeitlich auszuformulieren und festzule-
gen. Die Ablaufplanung ist zusätzlich in Form 
einer grafischen Planungshilfe darzustellen 
(vgl. Pkt. III.3).

III.3. Planungshilfen
Je nach Umfang des Vorhabens sind Pla-
nungshilfen (möglichst grafische Darstel-
lungen) beizufügen. Es ist zumindest ein 
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Balkenplan zu fertigen. Bei umfangreichen 
und komplexen Vorhaben empfiehlt sich ein 
Strukturplan oder ein Netzplan. 

In einem Balkenplan wird der voraussichtli-
che Zeitablauf des Vorhabens für die gesam-
te Laufzeit dargestellt. Die voraussichtliche 
Bearbeitungsdauer jeder Teilaufgabe/jedes 
Arbeitspakets wird in Form eines zur Zeit-
achse parallelen Balkens eingetragen. Der 
Balkenplan soll auch Meilensteine vorsehen, 
an denen über die Weiterführung von Teilak-
tivitäten bzw. über Alternativen entschieden 
werden kann (Sollbruchstellen). Termine von 
Meilensteinen werden durch Eintragung von 
Kurzbezeichnungen an den entsprechenden 
Stellen der Balken dargestellt.

In einem Strukturplan wird das Vorhaben 
in seiner Struktur analysiert und in Teilaufga-
ben (gleiche Gliederung wie im Arbeitsplan) 
zerlegt. Die Teilaufgaben sind wiederum in 
Arbeitspakete zu unterteilen; ihnen sind –
soweit möglich – die Kosten zuzuordnen. 

In einem Netzplan werden komplexe Vor-
haben, bei denen so viele eng vermaschte 
Teilaktivitäten zeitlich parallel ablaufen, dass 
sie nicht mehr sinnvoll in einem Balkendia-
gramm dargestellt werden können, skizziert. 
Der Netzplan soll deutlich die zeitliche Ab-
hängigkeit der Teilaktivitäten aufzeigen. Er 
soll weiterhin Aussagen zulassen, an wel-
cher Stelle bei zeitlichen Verzögerungen in 
den Teilaktivitäten steuernd eingegriffen 
werden kann, damit das Vorhaben terminge-
recht abgeschlossen wird bzw. um welchen 
Zeitraum sich der Endtermin zwangsläufig 
verschieben wird. 

IV. Verwertungsplan (ca. 1–2 Seiten)
Der Verwertungsplan soll
• die wissenschaftlichen und/oder techni-

schen Erfolgsaussichten der Verwertung 
sowie 

• die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der 
Verwertung (wo zutreffend auch volkswirt-
schaftliche Nutzung) und 

• die wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Anschlussfähigkeit im Hinblick auf eine 
Verwertung 

darstellen.

In der Darstellung soll möglichst zwischen 
eigenen Verwertungsaktivitäten und Verwer-
tungsmöglichkeiten Dritter unterschieden 
werden. Die geplanten Verwertungsaktivitä-
ten müssen klar und allgemein verständlich 
dargestellt werden. Es soll eine Priorisierung 
für die wichtigsten Verwertungsaktivitäten 
und ein realistischer Zeithorizont für die Um-
setzung angegeben werden.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, den 
Verwertungsplan in tabellarischer Form 
anzufertigen (Tabelle 5).

Bei Verbundprojekten erstellt grundsätzlich 
jeder Verbundpartner einen Verwertungsplan. 

Hinweise und Bausteine für einen Verwer-
tungsplan finden sich in einem gesonderten 
Merkblatt zum Verwertungsplan im Anhang.

V. Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit 
Dritten (ca. 1–2 Seiten)
Die an dem geplanten Projekt beteiligten 
Arbeitsgruppen und die Aufgabenverteilung 
sind darzustellen.
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Bei Vorhaben mit breitem Anwendungspo-
tenzial (z. B. Verbundvorhaben, Kooperatio-
nen) ist die Arbeitsteilung/Zusammenarbeit 
mit Dritten (Wissenschaft, Großunterneh-
men/KMU) darzustellen und in der vorha-
benbezogenen Ressourcenplanung (vgl. Pkt. 
III.1) zu berücksichtigen. 

Bei umfangreichen und komplexen Vorha-
ben ist die Arbeitsteilung und Ablaufplanung 
zusätzlich in Form eines Struktur- oder Netz-
plans darzustellen (vgl. Pkt. III.3).

VI. Anreizeffekt und Notwendigkeit der 
Zuwendung (ca. 2 Seiten)
Antragsteller müssen im Zuwendungsantrag 
den Anreizeffekt und die Notwendigkeit der 
Zuwendung beschreiben. Es ist auch darzu-
stellen, warum die Zuwendung zur Realisie-
rung des konkreten Vorhabens notwendig ist 
(wirtschaftliches und wissenschaftlich-tech-
nisches Risiko des Antragstellers).

Es ist darzulegen, dass die Zuwendung den 
Empfänger dazu veranlasst, seine FuEuI- 
Tätigkeit zu intensivieren und Vorhaben oder 
Tätigkeiten vorzunehmen, die andernfalls 
überhaupt nicht oder nur in beschränkterem 
Umfang durchgeführt würden. Es ist aufzuzei-
gen, dass eine gemessen an Umfang, Reich-
weite, aufgewendeten Mitteln oder Geschwin-
digkeit gesteigerte FuEuI-Tätigkeit erfolgt.

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
bzw. Forschungseinrichtungen haben den 
Anreizeffekt und die Notwendigkeit der Zu-
wendung ausführlich darzulegen. Es ist da-
bei auch zu erläutern, wie durch die Zuwen-
dung ggf.

• eine Erhöhung des Projektumfangs be-
wirkt wird,

• eine Erhöhung der Projektreichweite er-
reicht wird,

• eine Beschleunigung des Vorhabens er-
reicht wird,

• das Unternehmen seine Gesamtaufwen-
dungen für FuEuI erhöht.

VII. Ressourcenplanung (Finanzen)  
(ca. 5 Seiten)
Die Ausarbeitung des Finanzplans (tabellari-
sche Auflistung der Positionen, Erläuterung 
und Begründung lt. Tabelle 4) ist an den im 
Arbeitsplan genannten Arbeitspaketen zu 
orientieren.

Bei der Finanzplanung ist zu berücksichti-
gen, ob eine Projektförderung auf Ausgaben-
basis oder Kostenbasis geplant ist. Hierzu 
sind die entsprechenden Ausführungen in 
Kapitel 5 Zuwendungsarten zu beachten. 

Die zur Durchführung des Vorhabens not-
wendigen Ausgaben sind unter Berücksich-
tigung der zur Verfügung stehenden Daten, 
Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig zu 
ermitteln. Es sind schlüssige und vollständi-
ge Erläuterungen zum Finanzierungsplan zu 
geben, insbesondere zu Berechnungsgrund-
lagen und Mengenansätzen. Die Planung ist 
nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit vorzunehmen.

Bei den nicht rückzahlbaren Zuwendungen 
für Projekte der gewerblichen Wirtschaft wird 
eine angemessene Eigenbeteiligung der Un-
ternehmen vorausgesetzt.
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9.2 Merkblatt zum 
Verwertungsplan

Der Verwertungsplan ist grundsätzlich Be-
standteil der Vorhabenbeschreibung für 
Skizzen und Anträge im Rahmen der Förder-
richtlinie (siehe Merkblatt für die Vorhaben-
beschreibung im Anhang). Es wird auch auf 
die Aufführungen zur Verwertung unter Nr. 3 
NKBF 2017 bzw. NABF verwiesen.

Bei Verbundprojekten erstellt grundsätzlich 
jeder Verbundpartner einen eigenen Ver-
wertungsplan. Die erforderliche Abstimmung 
bzw. Vernetzung von Verwertungsplänen der 
Einzelvorhaben erfolgt je nach Bedarf durch 
den federführenden Verbundpartner (Koor-
dinator).

Der Verwertungsplan soll die wissen-
schaftlichen und/oder technischen sowie 

wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der 
Verwertung (wo zutreffend auch volkswirt-
schaftliche Nutzung) und die wissenschaft-
liche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 
im Hinblick auf eine Verwertung darstellen. 

In der Darstellung soll möglichst zwischen 
eigenen Verwertungsaktivitäten und Verwer-
tungsmöglichkeiten Dritter unterschieden 
werden. Es ist ferner die kurz- (1 Jahr), mit-
tel- (1 bis 4 Jahre) bzw. längerfristige (mehr 
als 4 Jahre) Perspektive (Zeithorizont) zu be-
rücksichtigen.

Die geplanten Verwertungsaktivitäten müs-
sen klar und allgemein verständlich darge-
stellt werden. Phrasen sind zu vermeiden 
(z. B. „die FE-Ergebnisse würden, sollten, 
könnten usw. unter bestimmten Bedingun-
gen umgesetzt werden“). Es soll eine Priori-
sierung für die wichtigsten Verwertungsakti-

TAB. 4: BESCHREIBUNG FINANZPLAN (AUFLISTUNG, ERLÄUTERUNG U. BEGRÜNDUNG)

Position Bemerkung

1. Personalkosten/-ausgaben Umfang einschl. Stellendotierung, Personen-
monate und Art (bspw. Wissenschaftler/
Ingenieure, Techniker/Laboranten, Arbeiter, 
Hilfskräfte) angeben

2. Materialkosten/-ausgaben Art und Umfang angeben

3. Investitionskosten/-ausgaben Umfang und Zweck angeben

4. Reisemittel Umfang und Zweck angeben

5. sonstige Mittel Umfang und Zweck angeben

6. Mittel für Unteraufträge/FuE-Fremdleistungen Auftragnehmer, Umfang und Zweck angeben

7. Eigenanteil und/oder einzuwerbender 
finanzieller Anteil Dritter am geplanten Projekt

Umfang angeben
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vitäten und ein realistischer Zeithorizont für 
die Umsetzung angegeben werden.

Die adäquate Verwertung der Vorhabener-
gebnisse soll den Bildungs-, Wissenschafts-, 
Forschungs- und/oder Wirtschaftsstandort 
Deutschland stärken und ist ein wesent-
liches Ziel der BMEL-Projektförderung. Die 
Verwertung soll sich bevorzugt auf den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum (EWR) und die 
Schweiz orientieren.

Der Verwertungsplan stellt bei Antragstel-
lung die geplanten Verwertungsmöglich-
keiten dar. Entsprechend dem Verlauf des 
Vorhabens und den Änderungen in den Ver-
wertungszielen ist der Verwertungsplan in 
praktischen und nachvollziehbaren Schritten 
während des Projektverlaufes zu konkreti-
sieren und ggf. zu modifizieren (Fortschrei-
bung). Mit dem/den Zwischenbericht(en) 
und dem Abschlussbericht ist jeweils ein 
aktualisierter Verwertungsplan vorzulegen. 
Änderungen des Verwertungsplans sind text-
lich kenntlich zu machen und zu erläutern.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, den 
Verwertungsplan in tabellarischer Form 
anzufertigen.

Bausteine für einen Verwertungsplan, die ein 
breites Spektrum vorhabenspezifischer Ver-
wertungsmöglichkeiten beschreiben, finden 
sich in Tabelle 5.

Verwertungspläne sind erforderlich zur 
Rechtfertigung der Bereitstellung und Ausga-
be von öffentlichen Forschungsgeldern und 
geben Aufschluss über deren bestimmungs-

gemäße Verwendung. Nachweise einer er-
folgreichen Verwertung stellen gleichzeitig 
eine wertvolle Argumentationshilfe für die 
Projektförderung dar. Der Zuwendungsemp-
fänger hat eine Verwertungspflicht für die Er-
gebnisse des Projektes.

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
IV.1 der Vorhabenbeschreibung
Es soll dargestellt werden, welche Erfolgs-
aussichten im Falle positiver Ergebnisse 
kurz-, mittel- bzw. längerfristig bestehen 
(Zeithorizont), insbesondere im Hinblick auf 
potenzielle Märkte (Produkte/Systeme) und 
andere Nutzungen. Hierzu sind beispielswei-
se folgende Aspekte einzubeziehen:
• geplante Produkte, Verfahren, Dienstleis-

tungen und Organisationsstrukturen,
• Nutzen für verschiedene Anwendergrup-

pen/-industrien am Standort Deutschland,
• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

der deutschen Wirtschaft,
• volkswirtschaftlicher Nutzen,
• ökonomische Umsetzungs- und Transfer-

chancen, Maßnahmen zur Umsetzung,
• Verzahnung von Forschungs- und Pro-

duktionsstrategien.

Soweit möglich, sind Angaben zu den öko-
nomischen Umsetzungs- und Transferchan-
cen (z. B. Beschreibung des Marktpotenzials) 
zu machen. Hierzu gehört z. B. auch die Ein-
schätzung, inwieweit in funktionaler und/
oder wirtschaftlicher Hinsicht bis zur erwar-
teten Markteinführung eine deutliche Über-
legenheit des Lösungsansatzes zu Konkur-
renzlösungen besteht. 
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Wissenschaftliche und/oder  
technische Erfolgsaussichten 
IV.1 der Vorhabenbeschreibung
Unabhängig von den wirtschaftlichen Erfolgs-
aussichten sollen die wissenschaftlichen 
und/oder technischen Erfolgsaussichten dar-
gestellt werden (mit Zeithorizont)  – u. a., wie 
die geplanten Ergebnisse in anderer Weise 
(z. B. für öffentliche Aufgaben, Datenbanken, 
Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt wer-
den können. An dieser Stelle ist auch eine 
etwaige Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen, Firmen, Netzwerken, Forschungs-

stellen u. a. einzubeziehen. Hierzu sind bei-
spielsweise folgende Aspekte einzubeziehen:
• Schaffung von Know-how zur Kompe-

tenzerhaltung und Steigerung der wis-
senschaftlichen Konkurrenzfähigkeit.

• Erschließung des Anwenderpotenzials 
(u. a. neue Richt- und Leitlinien, gesetz-
liche Regelungen, Normen).

• Transfer zu Nutzergruppen (z. B. Aufbau 
von Netzwerken, Datenbanken, langfris-
tige Verbünde).

• Qualifizierung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. 

• Nutzen für öffentliche Aufgaben.

Verwertungskategorie/Verwertung (Beispiele) Instrumente Zeithorizont

Praxistransfer • Anpassung der Waldstruktur
• Bewirtschaftungsformen
• Patente, Schutzrechte, Lizenzen, Urheberrechte
• Einschaltung von Technologietransfereinrichtungen
• Einschaltung von Multiplikatoren
• Businessplan
• Firmenausgründung
• Veröffentlichungen (nicht nur wissenschaftliche)
• Verbreitung der Ergebnisse
• Verstetigung der Organisation
• Beratungsleistungen
• Internetauftritte
• Informationsmaterial
• Einbeziehung von Entscheidungsträgern
• Konferenzen
• Vorlagen für Gesetzgebungsverfahren
• Vorlagen für Verordnungen und kommunale Ausführungsbestimmungen
• konkrete Vorgehensmodelle/Schablonen für Projekthandbücher/Leitfäden
• Netzwerkbildung
• Messepräsentationen
• Anwenderkonferenzen

• kurzfristig  
(1 Jahr)

• mittelfristig 
(1 bis 4 Jahre)

• langfristig 
(über 4 Jahre)

• klimastabile Waldökosysteme
• Erhöhung der biologischen Vielfalt durch Praxisumsetzung von Projektergebnissen
• konsequente Umsetzung des umfassenden Nachhaltigkeitsgedankens  

(Vereinbarkeit von Ökologie. Ökonomie und Sozialem)
• Änderung bisheriger Formen des Waldbaus und/oder der Waldbewirtschaftung
• Schaffung effizienter Bewirtschaftungs- und Organisations-/Unternehmensstrukturen
• Personal- und Organisationsentwicklung
wirtschaftliche Erfolgsaussichten der Verwertung
(vorrangig Schwerpunkte 3 und 4)
• Schaffung neuer und Sicherung bestehender Märkte
• Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze in Deutschland
• Vorbereitung von Marktpotenzialen
• Steigerung von Ertrag und Umsatz
• Schaffung effizienter Unternehmensstrukturen
• Verbesserung der Wettbewerbssituation
• Effizienzsteigerung in der Wertschöpfungskette
• Nachhaltigeres Wirtschaften
• Verbesserung der Sozial- und Infrastruktur
• Personal- und Organisationsentwicklung
• Verzahnung von Forschungs- und Funktionstechnologien
• Funktionale/wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen/-technologien
• Nutzen für verschiedene Anwendergruppen, -industrien

TAB. 5: INHALTLICHE BAUSTEINE FÜR EINEN VERWERTUNGSPLAN 
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• angewandte Forschung:  
Umsetzung der Projektergebnisse in Er-
findungen/Schutzrechtsanmeldungen, 
geplante Maßstabsvergrößerung, Kontakt-
aufnahme mit potenziellen Verwertern/
Nutzern für die Umsetzung der Ergebnis-
se Erschließung branchenübergreifender 
Nutzung (z. B. verschiedener Produktent-
wicklungen), zusätzliche FuE-Aktivitäten

• experimentelle Entwicklung:  
Pilot- und Demonstrationsanlage, Um-
setzung am Markt, Umsetzung durch 
Dritte, Lizenz

Verwertungskategorie/Verwertung (Beispiele) Instrumente Zeithorizont

Praxistransfer • Anpassung der Waldstruktur
• Bewirtschaftungsformen
• Patente, Schutzrechte, Lizenzen, Urheberrechte
• Einschaltung von Technologietransfereinrichtungen
• Einschaltung von Multiplikatoren
• Businessplan
• Firmenausgründung
• Veröffentlichungen (nicht nur wissenschaftliche)
• Verbreitung der Ergebnisse
• Verstetigung der Organisation
• Beratungsleistungen
• Internetauftritte
• Informationsmaterial
• Einbeziehung von Entscheidungsträgern
• Konferenzen
• Vorlagen für Gesetzgebungsverfahren
• Vorlagen für Verordnungen und kommunale Ausführungsbestimmungen
• konkrete Vorgehensmodelle/Schablonen für Projekthandbücher/Leitfäden
• Netzwerkbildung
• Messepräsentationen
• Anwenderkonferenzen

• kurzfristig  
(1 Jahr)

• mittelfristig 
(1 bis 4 Jahre)

• langfristig 
(über 4 Jahre)

• klimastabile Waldökosysteme
• Erhöhung der biologischen Vielfalt durch Praxisumsetzung von Projektergebnissen
• konsequente Umsetzung des umfassenden Nachhaltigkeitsgedankens  

(Vereinbarkeit von Ökologie. Ökonomie und Sozialem)
• Änderung bisheriger Formen des Waldbaus und/oder der Waldbewirtschaftung
• Schaffung effizienter Bewirtschaftungs- und Organisations-/Unternehmensstrukturen
• Personal- und Organisationsentwicklung
wirtschaftliche Erfolgsaussichten der Verwertung
(vorrangig Schwerpunkte 3 und 4)
• Schaffung neuer und Sicherung bestehender Märkte
• Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze in Deutschland
• Vorbereitung von Marktpotenzialen
• Steigerung von Ertrag und Umsatz
• Schaffung effizienter Unternehmensstrukturen
• Verbesserung der Wettbewerbssituation
• Effizienzsteigerung in der Wertschöpfungskette
• Nachhaltigeres Wirtschaften
• Verbesserung der Sozial- und Infrastruktur
• Personal- und Organisationsentwicklung
• Verzahnung von Forschungs- und Funktionstechnologien
• Funktionale/wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen/-technologien
• Nutzen für verschiedene Anwendergruppen, -industrien

Wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Anschlussfähigkeit 
IV.3 der Vorhabenbeschreibung
Hier ist aufzuzeigen, wer im Falle eines posi-
tiven Ergebnisses die nächste Phase bzw. 
nächsten innovatorischen Schritte zur erfolg-
reichen Umsetzung der FE-Vorhabenergeb-
nisse übernimmt/übernehmen soll und wie 
dieses angegangen werden soll. Hierzu sind 
beispielsweise folgende Aspekte einzubezie-
hen:
• Grundlagenforschung:  

Kooperationen von Wissenschaft und 
Wirtschaft, Folgevorhaben
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Verwertungskategorie/Verwertung (Beispiele) Instrumente Zeithorizont

wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten der Verwertung • Anpassung der Waldstruktur
• Bewirtschaftungsformen
• Patente, Schutzrechte, Lizenzen, Urheberrechte
• Einschaltung von Technologietransfereinrichtungen
• Einschaltung von Multiplikatoren
• Businessplan
• Firmenausgründung
• Veröffentlichungen (nicht nur wissenschaftliche)
• Verbreitung der Ergebnisse
• Verstetigung der Organisation
• Beratungsleistungen
• Internetauftritte
• Informationsmaterial
• Einbeziehung von Entscheidungsträgern
• Konferenzen
• Vorlagen für Gesetzgebungsverfahren
• Vorlagen für Verordnungen und kommunale Ausführungsbestimmungen
• konkrete Vorgehensmodelle/Schablonen für Projekthandbücher/Leitfäden
• Netzwerkbildung
• Messepräsentationen
• Anwenderkonferenzen

• kurzfristig  
(1 Jahr)

• mittelfristig 
(1 bis 4 Jahre)

• langfristig 
(über 4 Jahre)

• Schaffung von Know-how zur Kompetenzerhaltung
• Steigerung der wissenschaftlichen Konkurrenzfähigkeit
• Erschließung des Anwendungspotenzials u. a. über Richt- und Leitlinien und gesetzliche Regelungen
• Transfer zu Nutzergruppen
• Heranbildung von (wissenschaftlichem) Nachwuchs
• vereinfachter Zugang zu Informationen
• Nutzen für öffentliche Aufgaben. Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen
• verbesserte Zusammenarbeit mit Firmen, Netzwerken, Forschungsstellen, Transferstellen

wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit im Hinblick auf eine Verwertung 
(vorrangig Schwerpunkte 3 und 4)

• Folgeprojekte
• Verstetigung der Organisation
• Schaffung (und Kooperation zur Verbreitung) von weiterem Know-how
• Kontaktaufnahme mit potenziellen Verwertern/Nutzern/Akteuren für die weitere Umsetzung der  

Ergebnisse auch in angrenzenden Wissensgebieten (spill-over)

Die unterschiedliche Relevanz der Verwer-
tungskategorien in Abhängigkeit von der 
Forschungskategorie ist im Verwertungsplan 
zu berücksichtigen. 

9.3 Merkblatt für das  
Internetportal easy-Online

Das easy-Verfahren ist ein elektronisches 
System zum Ausfüllen und Ausdrucken von 
Formularen für Projektskizzen und Projektan-
träge für Fördermittel des BMEL im Rahmen 
des zweistufigen Förderverfahrens der För-
derrichtlinie des Waldklimafonds.

Für die Projektskizze (erste Stufe) und für 
den Projektantrag (zweite Stufe) ist das 
elektronische Online-Antragssystem  
(easy-Online) über das Internetportal  
foerderportal.bund.de/easyonline zu ver-
wenden.

Easy-Online ist ein barrierefreies Internet-
portal zum Ausfüllen und Ausdrucken der 
Formulare für Fördermittel des Bundes. Ea-
sy-Online unterstützt bei der Berechnung der 
gesamten Finanzierung und enthält Plausi-
bilitäts- sowie Vollständigkeitsprüfungen. 
Skizzen/Antragsentwürfe werden nur beim 
Skizzeneinreicher/Antragsteller gespei-
chert. Erst das fertige Formular der Skizze/ 
des Antrages (Formskizze/Formantrag plus 

http://foerderportal.bund.de/easyonline
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Verwertungskategorie/Verwertung (Beispiele) Instrumente Zeithorizont

wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten der Verwertung • Anpassung der Waldstruktur
• Bewirtschaftungsformen
• Patente, Schutzrechte, Lizenzen, Urheberrechte
• Einschaltung von Technologietransfereinrichtungen
• Einschaltung von Multiplikatoren
• Businessplan
• Firmenausgründung
• Veröffentlichungen (nicht nur wissenschaftliche)
• Verbreitung der Ergebnisse
• Verstetigung der Organisation
• Beratungsleistungen
• Internetauftritte
• Informationsmaterial
• Einbeziehung von Entscheidungsträgern
• Konferenzen
• Vorlagen für Gesetzgebungsverfahren
• Vorlagen für Verordnungen und kommunale Ausführungsbestimmungen
• konkrete Vorgehensmodelle/Schablonen für Projekthandbücher/Leitfäden
• Netzwerkbildung
• Messepräsentationen
• Anwenderkonferenzen

• kurzfristig  
(1 Jahr)

• mittelfristig 
(1 bis 4 Jahre)

• langfristig 
(über 4 Jahre)

• Schaffung von Know-how zur Kompetenzerhaltung
• Steigerung der wissenschaftlichen Konkurrenzfähigkeit
• Erschließung des Anwendungspotenzials u. a. über Richt- und Leitlinien und gesetzliche Regelungen
• Transfer zu Nutzergruppen
• Heranbildung von (wissenschaftlichem) Nachwuchs
• vereinfachter Zugang zu Informationen
• Nutzen für öffentliche Aufgaben. Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen
• verbesserte Zusammenarbeit mit Firmen, Netzwerken, Forschungsstellen, Transferstellen

wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit im Hinblick auf eine Verwertung 
(vorrangig Schwerpunkte 3 und 4)

• Folgeprojekte
• Verstetigung der Organisation
• Schaffung (und Kooperation zur Verbreitung) von weiterem Know-how
• Kontaktaufnahme mit potenziellen Verwertern/Nutzern/Akteuren für die weitere Umsetzung der  

Ergebnisse auch in angrenzenden Wissensgebieten (spill-over)

ausführliche Vorhabenbeschreibung und er-
gänzenden Unterlagen) wird in die internen 
Datensysteme der fördernden Behörde über-
tragen. Die Skizze/der Antrag kann rechts-
verbindlich sowohl mit Unterschrift per Hand 
als auch elektronisch signiert werden.

Für easy-Online steht auf der Website eine 
Online-Hilfe16 und ein Online-Handbuch17 
zur Verfügung. Hier finden sich weitere Er-
läuterungen und Beschreibungen.

Der Assistent zum Einreichen führt Sie Schritt 
für Schritt zum Abschluss Ihres Formulars. 
Tragen Sie Ihre projektspezifischen Daten in 
die vorgegebenen Formularfelder ein.

Während des Ausfüllens der Formulare und 
vor dem finalen Hochladen der Skizze/des 
Antrages sollten alle Zwischenschritte lo-
kal auf dem Rechner des Skizzen- bzw. An-
tragseinreichers gespeichert werden. Wird 
dies unterlassen, kann es zu Datenverlust 

16 Förderportal des Bundes, elektronisches Online-Antragssystem (easy-Online), Hilfe 
foerderportal.bund.de/easyonline/hilfe.jsf 

17 easy-Online Handbuch, DLR, 2016ff 
foerderportal.bund.de/easyonline -> Hilfe -> Handbuch laden

http://foerderportal.bund.de/easyonline/hilfe.jsf 
http://foerderportal.bund.de/easyonline  
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kommen. Der Menüpunkt „Speichern XML“ 
bzw. „Drucken (PDF)“ der Navigationsleiste 
ermöglicht das lokale Speichern des aktuel-
len Formulars im XML- bzw. PDF-Format. Die 
XML- bzw. PDF-Datei kann jederzeit über den 
Menüpunkt „Entwurf weiterbearbeiten“ der 
Navigationsleiste wieder zur Weiterbearbei-
tung geladen werden.

Die eingegebenen oder hochgeladenen 
Nutzdaten für die Formularerstellung werden 
nur solange auf dem Server des Betreibers 
der Website easy-Online (foerderportal.
bund.de/easyonline/) vorgehalten, wie die 
Sitzung gültig ist. Nach Beendigung einer 
Sitzung oder nach Ablauf von 60 Minuten 
ohne Nutzeraktivität werden alle tem-
porären Daten gelöscht. Der Nutzer ist 
selbst für die lokale Speicherung und Si-
cherung seiner Daten verantwortlich.

Wenn letztlich alle Formularfelder vollstän-
dig ausgefüllt sind, sollte eine Konsistenz- 
und Vollständigkeitsprüfung vorgenommen 
werden. Diese erfolgt mit dem Menüpunkt 
„Vollständigkeitsprüfung“ der Navigations-
leiste. 

Das Einreichen der Skizze/des Antrages 
erfolgt über den Menüpunkt „Endfassung 
einreichen“. Diese Funktion schließt die For-
mularbearbeitung ab. Vergewissern Sie sich 
daher, bevor Sie diesen Schritt vollständig 
ausführen möchten, dass Ihr Formular kor-
rekt ausgefüllt wurde und die Vollständig-
keitsprüfung ohne Fehler durchgeführt wird. 

Ferner müssen vor dem Einreichen der End-
fassung alle Anhänge (diese müssen im 

PDF-Format mit max. 50 MegaByte vorlie-
gen), die Sie hochladen müssen/möchten, 
fertiggestellt sein. Neben einer obligatori-
schen Vorhabenbeschreibung können bei 
Bedarf optional weitere ergänzende Unter-
lagen (z. B. Formblätter, ergänzende Erläu-
terungen und Begründungen, Angebote) im 
PDF-Format als Anhänge hinzugefügt wer-
den. Die Erläuterungen und Begründungen 
in den ergänzenden Unterlagen müssen 
selbsterklärend sein und eine Beurteilung 
ohne weitere Informationen sowie Recher-
chen zulassen.

Ein Assistent führt Sie unter dem Menüpunkt 
„Endfassung einreichen“ schrittweise durch 
den abschließenden Prozess der Formular-
bearbeitung. Dort ist auch ein Schritt „An-
hänge hinzufügen“ vorgesehen. Darüber hi-
naus kann danach in einem abschließenden 
Schritt auch ausgewählt werden, ob der An-
trag per Hand oder elektronisch unterschrie-
ben wird. 

Sobald das Formular erfolgreich einge-
reicht wurde, können Sie es nicht mehr 
bearbeiten!

Hinweis
Das Hochladen der obligatorischen Vor-
habenbeschreibung erfolgt beim Einrei-
chen der Endfassung. Im elektronischen 
Antragssystem easy-Online soll außerdem 
(zusätzlich) auch Online eine Kurzfassung 
der Beschreibung des Vorhabens erfolgen 
(Formularfeld V00). Diese kurze Online-Be-
schreibung ist nur als Zusammenfassung 
gedacht, die einen allgemein verständli-
chen, prägnanten Einblick in die Ziele und 

https://foerderportal.bund.de/easyonline/nutzungsbedingungen.jsf;jsessionid=221ED527E27E6FF47D7077913159293C?redirectFrom=/easyonline/easyOnline.jsf
https://foerderportal.bund.de/easyonline/nutzungsbedingungen.jsf;jsessionid=221ED527E27E6FF47D7077913159293C?redirectFrom=/easyonline/easyOnline.jsf
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die Vorgehensweise des Vorhabens geben 
soll. Die Kurzfassung der Beschreibung des 
Vorhabens ersetzt nicht die obligatorische, 
ausführliche Vorhabenbeschreibung Ihres 
Vorhabens.

I. easy-Verfahren für Projektskizze
(erste Stufe)
Das Einreichen des Forschungsvorhabens 
als Projektskizze erfolgt projekt-, nicht 
partnerbezogen und soll nur vom Projekt-
koordinator/-leiter für das Gesamtvorha-
ben/Konsortium durchgeführt werden. 

Mit Unterstützung des Formularmoduls 
Skizze (SKI) im Internetportal easy-Online 
foerderportal.bund.de/easyonline ist das 
„Projektblatt zur Skizze“ zu erstellen.

Der Assistent zum Einreichen führt Sie – wie 
am Anfang des Merkblatts beschrieben – 
Schritt für Schritt zum Abschluss Ihres For-
mulars. Tragen Sie Ihre projektspezifischen 
Daten in die vorgegebenen Formularfelder 
ein. 

Mit der Projektskizze ist die Zustimmung zur 
Begutachtung zu erklären und hierzu das 
entsprechende Formularfeld anzukreuzen. 

Nach dem erfolgreichen Einreichen und 
Hochladen erhalten Sie eine automatisch 
generierte E-Mail zur Bestätigung. 

Elektronisch signierte Einreichung
Nach dem Einreichen der Endfassung müs-
sen Sie nichts mehr machen. Der Projektträ-
ger FNR meldet sich bei Ihnen. Sie erhalten 
nach Eingang Ihrer Dokumente eine schrift-
liche Eingangsbestätigung der FNR. Falls Sie 
innerhalb von 4 Wochen keine Rückmeldung 
der FNR erhalten, kontaktieren Sie bitte die 
FNR über wkf@kiwuh.fnr.de.

Einreichung mit verbindlicher  
Unterschrift per Hand und Stempel 
Nach dem Einreichen der Endfassung müs-
sen Sie nur noch das PDF-Dokument „Pro- 
jektblatt zur Skizze“ verbindlich unterschrei-
ben und stempeln. Das Skizzenformular sen-
den Sie dann zusammen mit den Anhängen  

Abb. 5: Skizzeneingabe in easy-Online

http://foerderportal.bund.de/easyonline
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an den Projektträger FNR. Der Versand der 
Skizzenunterlagen an den Projektträger FNR 
muss mit Originalunterschrift in Papierform 
erfolgen: 
• verbindlich unterschriebener Ausdruck 

des PDF-Antragsformulars „Projektblatt 
zur Skizze“ 

• ausführliche Vorhabenbeschreibung
• ggf. Ausdruck zusätzlicher Unterlagen 

(z. B. ergänzende Erläuterungen und Be-
gründungen, Angebote)

Sie erhalten nach Eingang Ihrer Dokumente 
eine schriftliche Eingangsbestätigung der 
FNR. Falls Sie innerhalb von 4 Wochen nach 
Versand keine Rückmeldung der FNR er-
halten, kontaktieren Sie bitte die FNR über 
wkf@kiwuh.fnr.de. 

II. easy-Verfahren für den Projektantrag 
(zweite Stufe)
Die Skizzeneinreicher von in der ersten Stufe 
als förderwürdig ausgewählten Projektskiz-
zen werden durch die FNR6 ggf. schriftlich 
zur förmlichen Antragstellung aufgefordert 
Die Skizzeneinreicher von in der ersten Stufe 
als förderwürdig ausgewählten Projektskiz-

zen werden durch die FNR ggf. schriftlich 
zur förmlichen Antragstellung aufgefordert. 
Projektanträge sind nach der Aufforderung 
zur Antragstellung über das Formularmodul 
Antrag (AZA, AZK, AZV) einzureichen.

Mit Unterstützung des Formularmoduls 
Antrag (AZA, AZK, AZV) im Internetpor-
tal easy-Online foerderportal.bund.de/ 
easyonline ist der „Antrag auf Gewährung 
einer Bundeszuwendung“ bzw. „Antrag 
auf Zuweisung“ zu erstellen.

Der Assistent zum Einreichen führt Sie – wie 
am Anfang des Merkblatts beschrieben – 
Schritt für Schritt zum Abschluss Ihres For-
mulars. Tragen Sie Ihre projektspezifischen 
Daten in die vorgegebenen Formularfelder 
ein. 

Bitte beachten Sie, dass im Eingabebereich 
„Finanzierung“ für die einzelnen Positionen 
ausführliche und detaillierte Erläuterungen 
für die kalkulierten Sach- und Personalmittel 
notwendig sind. Hierzu sind jeweils Felder  
für Erläuterungen und Begründungen vor-
handen. Bei Bedarf sind zusätzliche Angaben  

Abb. 6: Antragseingabe in easy-Online

http://foerderportal.bund.de/easyonline
http://foerderportal.bund.de/easyonline
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in der Vorhabenbeschreibung oder zusätzli-
che Unterlagen auf einem gesonderten Blatt 
als Anhang einzureichen. Die Erläuterungen 
und Begründungen müssen selbsterklärend 
sein und eine Beurteilung ohne weitere In-
formationen sowie Recherchen zulassen.

Nach dem erfolgreichen Einreichen und 
Hochladen erhalten Sie eine automatisch 
generierte E-Mail zur Bestätigung. 

Elektronisch signierte Einreichung
Nach dem Einreichen der Endfassung müs-
sen Sie nichts mehr machen. Der Projektträ-
ger FNR meldet sich bei Ihnen. Sie erhalten 
nach Eingang Ihrer Dokumente eine schrift-
liche Eingangsbestätigung der FNR. Falls Sie 
innerhalb von 4 Wochen keine Rückmeldung 
der FNR erhalten, kontaktieren Sie bitte die 
FNR über wkf@kiwuh.fnr.de.

Einreichung mit rechtsverbindlicher 
Unterschrift und Stempel 
Nach dem Einreichen der Endfassung müs-
sen Sie nur noch das PDF-Dokument Antrag 
auf Gewährung einer Bundeszuwendung“ 
bzw. „Antrag auf Zuweisung“ rechtsverbind-
lich unterschreiben und stempeln. Das An-
tragsformular senden Sie dann zusammen 
mit den Anhängen an den Projektträger FNR. 
Der Versand der Antragsunterlagen an den 
Projektträger (FNR) muss in Papierform er-
folgen: 
• rechtsverbindlich unterschriebener Aus-

druck des PDF-Antragsformulars „Antrag 
auf Gewährung einer Bundeszuwen-
dung“ bzw. „Antrag auf Zuweisung“

• rechtsverbindlich unterschriebene „Erklä-
rung zur Subventionsrelevanz“

• ausführliche Vorhabenbeschreibung
• ggf. Ausdruck zusätzlicher Unterlagen 

(z. B. ergänzende Erläuterungen und Be-
gründungen, Angebote)

• bei der Aufforderung zur Antragstellung 
angeforderte zusätzliche Formblätter/Er-
klärungen/Erläuterungen (wenn von der 
FNR verlangt), z. B.

 – Unterlagen zur Bonitätsprüfung
 – Formblatt „Nichtwirtschaftliche Tätig-
keit“ 

 – Formblatt „KMU und Mittelstand“
 – Sonstige relevante Dokumente

Sie erhalten nach Eingang Ihrer Dokumente 
eine schriftliche Eingangsbestätigung der 
FNR. Falls Sie innerhalb von 4 Wochen Ver-
sand der Antragsunterlagen in Papierform 
keine Rückmeldung der FNR erhalten, kon-
taktieren Sie bitte die FNR über wkf@kiwuh.
fnr.de. 
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9.4 Weitere Erläuterungen zu 
den beihilferechtlichen 
Bestimmungen der Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 
(AGVO)

Für Beihilfen im Rahmen einer Förderung  
aus Mitteln des Waldklimafonds gilt für den 
Förderschwerpunkt 3 die Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 (AGVO). 

Zur Einordnung eines Vorhabens in die 
Forschungskategorien kann auch die Ent-
wicklungsstufe einer Technologie, eines 
Verfahrens oder einer Dienstleistung heran-
gezogen werden. Hierbei ist die Darstellung 
des Technologiereifegrads (Technology Rea-
diness Level – TRL)18 zu Projektbeginn und 
die Ausrichtung (Zielgröße) der Forschung 
und Entwicklung im Vorhaben maßgeblich.

Die Intensität der Projektförderung leitet sich 
aus den Forschungskategorien und dem 
Unternehmenscharakter sowie dem Vorha-
bencharakter ab und darf die nachfolgend 
aufgeführten Beihilfehöchsintensitäten nicht 
überschreiten (Tabelle 7). 

TAB. 6: TECHNOLOGIEREIFEGRAD (TRL) UND FORSCHUNGSKATEGORIEN

18 Der Technologie-Reifegrad ist eine Skala zur Bewertung des Entwicklungsstandes von neuen Technologien auf der 
Basis einer systematischen Analyse. Er gibt auf einer Skala von 1 bis 9 an, wie weit entwickelt eine Technologie ist. 
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-2890.html  
ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf 

Technologiereifegrad (TLR)
TRL 1
Beschreibung des 
Funktionprinzips

TRL 2
Beschreibung des 
Technologiekonzepts

TLR 3
Nachweis der 
Funktionsfähigkeit
(proof-of-concept)

TLR 4
Validierung im Labor/
Technikum

TRL 5
Technische  
Validierung  
in einer relevanten  
Einsatzumgebung

TRL 6
Demonstration  
in einer relevanten 
Einsatzumgebung

TRL 7
Demonstration im 
Einsatz

TRL 8
Qualifiziertes und 
vollständiges  
System (Referenz)

TRL 9
System im  
erfolgreichen 
Einsatz

Grundlagenforschung
Industrielle Forschung

Experimentelle Entwicklung
Forschungskategorien

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-2890.html 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf 
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TAB. 7: EU-BEIHILFEHÖCHSTINTENSITÄTEN LT. VERORDNUNG (EU) NR. 651/2014 
(AGVO)

Forschungs-
kategorie Bonus* Kleine  

Unternehmen
Mittlere  

Unternehmen
Große  

Unternehmen

Grundlagen-
forschung – 100 % 100 % 100 %

industrielle 
Forschung

ohne Bonus lt. Artikel 25 
Abs. 6 AGVO 50 % 50 % 50 %

mit Bonus lt. Artikel 25  
Abs. 6a AGVO 70 % 60 % 50 %

mit Bonus lt. Artikel 25  
Abs. 6b AGVO 80 % 75 % 65 %

experimen-
telle Ent-
wicklung

ohne Bonus lt. Artikel 25 
Abs. 6 AGVO 25 % 25 % 25 %

mit Bonus lt. Artikel 25  
Abs. 6a AGVO 45 % 35 % 25 %

mit Bonus lt. Artikel 25  
Abs. 6b AGVO 60 % 50 % 40 %

Durchführ-
barkeits- 
studien

ohne Bonus lt. Artikel 25 
Abs. 6 AGVO 50 % 50 % 50 %

mit Bonus lt. Artikel 25  
Abs. 7 AGVO 70 % 60 % 50 %

* Im Rahmen der Bestimmungen lt. Artikel 25 Abs. 6 und 7 b AGVO gilt die Untervergabe von Auftragen nicht als wirksame Zusammenarbeit.

Technologiereifegrad (TLR)
TRL 1
Beschreibung des 
Funktionprinzips

TRL 2
Beschreibung des 
Technologiekonzepts

TLR 3
Nachweis der 
Funktionsfähigkeit
(proof-of-concept)

TLR 4
Validierung im Labor/
Technikum

TRL 5
Technische  
Validierung  
in einer relevanten  
Einsatzumgebung

TRL 6
Demonstration  
in einer relevanten 
Einsatzumgebung

TRL 7
Demonstration im 
Einsatz

TRL 8
Qualifiziertes und 
vollständiges  
System (Referenz)

TRL 9
System im  
erfolgreichen 
Einsatz

Grundlagenforschung
Industrielle Forschung

Experimentelle Entwicklung
Forschungskategorien
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ZULÄSSIGEN EU-BEIHILFENINTENSITÄTEN DER AGVO

I. Grundlagenforschung, industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung
Die Höhe der Zuwendung darf je Zuwendungsempfänger gemäß Artikel 25 der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 (AGVO) folgende Sätze nicht überschreiten:
• 100 % der beihilfefähigen Kosten für Grundlagenforschung
• 50 % der beihilfefähigen Kosten für industrielle Forschung
• 25 % der beihilfefähigen Kosten für experimentelle Entwicklung

Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können 
wie folgt auf maximal 80 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden (Bonus lt. Artikel 25 
Abs. 6 AGVO):
 a) um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei 

kleinen Unternehmen;
 b) um 15 Prozentpunkte, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

Das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit 
 – zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in min-
destens zwei Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des 
EWR-Abkommens durchgeführt, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 70 % 
der beihilfefähigen Kosten bestreitet oder

 – zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung 
und Wissensverbreitung, die mindestens 10 % der beihilfefähigen Kosten tragen und 
das Recht haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu veröffentlichen oder

 –  die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open- 
Access-Repositorien oder durch gebührenfreie Software beziehungsweise Open-
Source-Software weite Verbreitung.
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